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MIT AMTLICHEM BEKANNTMACHUNGSTEIL

SCHLAGERIKONE SINGT 
BEIM KREISSENIORENTAG

1500 Gäste aus dem Landkreis Gotha feiern mit Dagmar 
Frederic in Bad Tabarz. Zahlreiche Helfer gestalten mit.

Das Format eines Kreissenioren-
tages trifft offenbar den Nerv des 
Publikums. Bei der 25. Aufl age in 
Bad Tabarz rechneten die Veranstal-
ter mit 700 bis 1000 Gästen – rund 
1500 Seniorinnen und Senioren ka-
men am Donnerstag nach Bad Ta-
barz und nutzten das vielseitige An-
gebot in vollen Zügen.

Alleinunterhalter „Der Behringer“ 
alias Jens Krumrich sorgt vom Start 
weg für gute Stimmung im gro-
ßen Festzelt im Kurpark Winkelhof. 
Landrat Onno Eckert (SPD) erinnert 
an den ersten Kreisseniorentag 
1998 und sieht den Tag als ein klei-
nes Dankeschön für die Lebensleis-
tung der vielen Senioren. Ein Dank 
geht auch an die Regionalstiftung 
der Kreissparkasse Gotha, die den 
Tag mit 15.000 Euro fördert und 
auch die Busfahrten nach Bad Ta-
barz und zu den Ausfl ügen fi nanziell 
unterstützt.

Als Schlagerikone Dagmar Frederic 
auf die Bühne tritt und „Ich bin noch 
da“ singt, hält es viele nicht mehr 
auf den Bänken. Es wird mitgesun-
gen, geklatscht und fotografi ert. 
Kaum zu glauben, dass die Frau ihr 
65. Bühnenjubiläum feiert. Nach 
ihrem Auftritt gibt sie Autogramme.

Knapp 2000 Essensportionen 
werden verkauft

Nach dem Ausfall des ursprüngli-
chen Gastgebers blieben den Bad 

Tabarzer Organisatoren nur rund 
sechs Wochen Zeit, um den Kreis-
seniorentag zu organisieren. David 
Ortmann (SPD) hatte von Beginn an 
keinen Zweifel, dass das Vorhaben 
gelingt. „Am Ende ist es egal, ob 
man ein Jahr oder ein paar Wochen 
hat. Wir haben eine tolle Mann-
schaft, die arbeitet Hand in Hand“, 
so der Bad Tabarzer Bürgermeister. 
Als Anerkennung holt er rund 40 
Helfer aus der Gemeinde stellvertre-
tend vor die Bühne. Das Publikum 
dankt mit Applaus.

Die Helferschar ist aber noch viel 
größer. Frauen und Männer aus der 
Verwaltung und dem Tabbs-Bad 
übernehmen den Verkauf an den 
Ständen. Für das Essen zeichnet sich 
das Team aus der Tabbs-Küche um 
Spitzenkoch Danilo Bodendorf ver-
antwortlich. 1000 Bratwürste, 400 
Portionen Gulasch mit Klößen, 200 
Schüsseln Soljanka und 300 Brenn-
esselknödel sind im Angebot – viel 
bleibt nicht übrig. Bodendorf ver-
weist darauf, dass sein Team das 

Tagesgeschäft mit der Essensversor-
gung von Kindergärten und Schulen 
an dem Tag auch noch stemmt.

Neben dem Bühnenprogramm ste-
hen kurze Ausfl üge in die Marien-
glashöhle, eine Kneipp-Tour, ein Be-
such des Rhododendron-Gartens, 
der Kellner-Steckfi guren-Manufak-
tur und eine Fahrt mit dem Bürger-
meister auf den Inselsberg auf dem 
Programm. Schon am Vormittag 
bringen drei Busse rund 150 Senio-
ren auf den Berg zum ehemaligen 
Gasthof „Stadt Gotha“. „So vie-
le Besucher waren seit 2009 nicht 
mehr in der Gaststätte“, scherzt Ort-
mann und berichtet, dass man sich 
bewusst für die „lost places“-Loca-
tion entschieden hat. So blieb den 
Gästen der Aufstieg im Aussichts-
turm erspart und alle konnten den 
Vortrag über die Entwicklung des 
Inselsberg-Plateaus an einem Ort 
verfolgen, den es schon bald nicht 
mehr geben wird.

Im Festzelt ist die Stimmung inzwi-
schen auf einem Höhepunkt ange-
langt. Man glaubt es kaum: Dagmar 
Frederic berichtete gerade davon, 
kürzlich ihren 79. Geburtstag gefei-
ert zu haben und schon steht sie auf 
einem Tisch und singt gemeinsam 
mit ihrer Tochter Maxi – sie kommt 
vom Band – den Song „Beste Freun-
dinnen“.

Thüringer Allgemeine, Lokalteil 
Gotha, Dirk Bernkopf, 17. Mai 2024

Liebe Bad Tabarzerinnen, 
liebe Bad Tabarzer,

fünf spannende Jahre liegen hinter 
uns. Wie Sie dieser Rathaus-Informa-
tion entnehmen können, wurde viel 
investiert und dennoch kontinuierlich 
Schulden getilgt. Die soziale Infra-
struktur wurde vielseitiger und die 
fi nanzielle Lage etwas stabiler. Trotz der 
Coronajahre, trotz der Energiekrise. 

Möglich wurde dies durch eine starke 
Mannschaftsleistung. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Ge-
meindeverwaltung haben damit den 
Grundstein für eine positive Ent-
wicklung der Gemeinde gelegt. Der 
Gemeinderat hat die wesentlichen 
Maßnahmen mit breiter Mehrheit 
getragen und seinen Kolleginnen 
und Kollegen in der Verwaltung da-
mit der Rücken gestärkt.

Dieses Vertrauen ist wichtig, um die 
nächsten großen Aufgaben zu meis-
tern: Den demografi schen Wandel und 
die damit verbundenen sozialen, wirt-
schaftlichen und fi nanziellen Herausfor-
derungen. Wir befi nden uns in einem 
einzigartigen Transformationsprozess. 
Wir werden diese Entwicklung nicht 
aufhalten können, aber es ist wichtig, 
dass wir uns in unserem Umfeld so gut 
wie möglich auf diese Entwicklung ein-
stellen können. Dabei hilft es, wenn 
alle an einem Strang ziehen.

Ich danke den bisherigen Gemein-
deratsmitgliedern herzlich für ihre 
Unterstützung und die gute Zusam-
menarbeit in der abgelaufenen 
Wahlperiode und gratuliere den neu- 
bzw. wiedergewählten Gemeinderä-
ten zur Wahl. Die nächsten fünf Jahre 
werden mindestens genauso span-
nend, wie die vergangenen. 

Bürgermeister 
David Ortmann

zahl dEs Monats

267
Bad Tabarzer Freizeitpässe wur-
den seit Juni 2020 an Kinder und 
Jugendliche, im Alter von 4 bis 16 
Jahren, ausgereicht. Damit erhalten 
sie die Möglichkeit, das TABBS und 
die Waldbahn für nur einen Euro zu 
nutzen. Die Mitgliedschaft in der 
Gemeindebibliothek ist kostenfrei.

schuldEnuhr:
Die Schulden der Gemeinde 

belaufen sich derzeit 
(Stand: 31. Mai) auf

Seit dem 1. Januar 2024 wurden 
bereits 121.801,54 Euro zurück-

gezahlt. Bis zum Jahresende 
2024 sollen weitere 254.494,92 
Euro planmäßig getilgt werden.

7.846.385,77 €.
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Ganz sicher wä re der Tabarzer 
Trachtenverein nicht das, was er 
ist, wenn ihn nicht Rosi Mö ller ge-
führt hätte. Fast 40 Jahre im Amt 
und allein damit schon ein Unikum 
in der Vereinslandschaft des Frei-
staates Thüringen. In dieser langen, 
langen Amtszeit war Rosi mit dem 
von ihr geleiteten Verein nicht nur 
im Tabarzer Raum aktiv, wenngleich 
natü rlich die wichtigsten Erfolge 
hier in ihrem Heimatort am Fuße 
des Inselsbergs zu verzeichnen sind. 

Besonders zu erwä hnen ist ihr Wir-
ken in der 1990 (auch auf ihre Ini-
tiative hin) gegrü ndeten Thü ringer 
Vereinigung fü r Volkskunst und 
Brauchtumspfl ege. Solche auffal-
lende Bestä ndigkeit und Ausdauer 
wurde 2015 auch offi ziell gewü rdigt 
und anerkannt. 

So erhielt Rosi Mö ller mit der Carl-
Grü bel-Medaille die hö chste Aus-
zeichnung, welche in Deutschland 
im Bereich der Brauchtums- und 
Heimatpfl ege verliehen wird. 

Rosi Möller ist am 19. April 2024 im 
Alter von 81 Jahren verstorben. Die 
Gemeinde Bad Tabarz hat ihr viel zu 
verdanken. Mit der durchsetzungs-
starken Powerfrau verliert die Ge-
meinde ein Tabarzer-Original. Wir 
danken ihr nicht nur für ihr Engage-
ment in der Brauchtums- und Hei-
matpfl ege, sondern auch für unzäh-
lige gesellige Veranstaltungen und 
vergnügliche Stunden.

ABSCHIED 
VON TABARZER 

ORIGINAL
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Liebe Bad Tabarzerinnen, 

Rathaus-
Information 
im neuen
Layout.

Zusammenarbeit:
Prof. Gerald Hüther 
unterstützt Ort der 
Entfaltung
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Besuch: 
Staatsminister 
beeindruckt von 
Investorenforum
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Wahlen: Der neue 
Gemeinderat des 
Kneipp-Heilbades 
Bad Tabarz
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Sie soll sich nun schon seit rund zwei 
Jahren in den Wäldern um Bad Ta-
barz herumtreiben, doch nur wenige 
bekamen das „Phantom“ bislang zu 
Gesicht. Hin und wieder schallt das 
Gebimmel ihres Glöckchens durch 
den Lauchagrund. Anfang Mai ge-
langen der Bad Tabarzerin Christin 
Schmidt einige eindrucksvolle Fotos 
der herrenlosen Bergziege. Seitdem 
kursieren die Bilder in sozialen Net-
zen und anderen Medien und wer-
ben so nebenher für einen Besuch 
von Bad Tabarz.

„Ich hatte einen freien Tag und 
machte bei einer Radtour Rast auf 
dem Hirschstein, plötzlich hörte ich 
eine Glocke und die Ziege stand 
vor mir“, schildert Christin Schmidt. 
Die Bad Tabarzerin arbeitet an der 
Rezeption der örtlichen Klinik am 

Rennsteig und ist auch nach Feier-
abend oft im Wald unterwegs, aber 
diese Begegnung war auch für sie 
einmalig. Nicht nur im Kuramt der 
Gemeinde freut man sich über die 
Fotos, auch die Gemeinderäte dis-
kutieren auf ihrer letzten Sitzung 
dieser Legislaturperiode am 13. Mai 
lebhaft über den tierischen Werbe-
träger.

In der Sitzung geht es aber in ers-
ter Linie darum, wie man den klei-
nen Ort am Fuße des Inselsbergs 
für seine Bewohnerinnen und Be-
wohner noch lebenswerter machen 
kann. Viel ist in den vergangenen 
Jahren schon passiert. Die Räte 
müssen über die Jahresrechnungen 
der Haushaltsjahre 2017 und 2018 
abstimmen und entlasten einstim-
mig den Bürgermeister. „Wir haben 

in den Jahren 2016 bis 2018 den 
Grundstein für die erfolgreichen 
Jahre 2019 bis 2024 gelegt“, fasst 
Bürgermeister David Ortmann (SPD) 
zusammen. In den vergangenen fünf 
Jahren wurden schließlich rund 15,8 
Millionen Euro investiert. Ortmann 
lobt die gute Zusammenarbeit im 
Gemeinderat. Nur so konnte bei-
spielsweise das Tabbs zum Sport- 
und Gesundheitsbad entwickelt und 
aus der Insolvenz geführt werden.

Fließend der Übergang zum nächs-
ten Tagesordnungspunkt: Die Ge-
meinde hat ein Team aus Archi-
tekten, Ingenieuren, Stadtplanern, 
Geologen und anderen Spezialisten 
mit der Erstellung eines integrierten 
energetischen Quartierkonzeptes 
„Gartenstadt“ für das Gebiet zwi-
schen der Walther-Rathenau-Straße
und Am Mönchhof beauftragt. 
Hier lebt rund ein Drittel der Bad 
Tabarzer Bewohner. Das Entwick-
lungskonzept soll laut Ortmann eine 
Richtschnur für den schrittweisen 
energetischen Umbau des gesam-
ten Ortes bilden.

Die Gemeindeverwaltung möchte 
ein Sanierungsmanagement bieten, 
das junge Hausbauer und Familien 
bei der Auswahl der Technik und 
der Förderung von Energie- und 

Heizungsanlagen berät. Aber auch 
alteingesessene Hausbesitzer sollen 
profi tieren und sich vor einer ener-
getischen Sanierung der Gebäude 
informieren können.

Mit Blick auf die Bebauung des Ge-
ländes der ehemaligen Batteriefab-
rik sagt Ortmann: „Wir wollen keine 
Siedlung der Zukunft mit einer Ener-
gielösung von 1980 bauen.“ Ob 
eine Heizung mit Erdwärmepumpen 
in der neuen Gartenstadt mit knapp 
70 Wohnungen möglich sein wird, 
soll eine Machbarkeitsstudie mit vier 
Probebohrungen zeigen. Es ist mit 
Einschränkungen zu rechnen, mitten 
durch das neue Wohngebiet verläuft 
eine geologische Störungszone.

Weiter informiert David Ortmann 
die Gemeinderäte über den Ent-
wurf eines Lärmaktionsplanes. Auf 
der Grundlage von Lärmkarten sol-
len Probleme im Ort erkannt und 
Auswirkungen geregelt werden. 
Einstimmig beschlossen wurde die 
Planung für die Erneuerung der 
Laucha-Brücke im Übelbergweg. 
Die Planungen schlagen mit 56.000 
Euro zu Buche, der Bau wird etwa 
360.000 Euro kosten.

Die 39 Frauen und Männer der Ein-
satzabteilung der Freiwilligen Feuer-

wehr Bad Tabarz können sich schon 
mal auf ein neues Löschfahrzeug freu-
en. Alle Gemeinderäte stimmen der 
Anschaffung eines neuen HLF 20 zu.

Mit einer Lieferung kann 2026 ge-
rechnet werden. Die Kosten belau-
fen sich auf rund 500.000 Euro. Als 
großen Wurf bezeichnet Bürgermeis-
ter Ortmann die Schaffung der All-In-
clusive-Karte „Thüringer Wald Card“.

Die Gemeinde wird der Thürin-
gerwald Service GmbH beitreten. 
Etwa 160 Partner gebe es schon in 
Thüringen, im näheren Umkreis 45, 
erklärt Gemeinderatsvorsitzender 
Mario Peschke. Inhaber der Karte, 
beispielsweise Hotelgäste, können 
damit Angebote wie Museums-
besuche gratis nutzen. Der Rat be-
schließt einstimmig, dass der „Aus-
sichtsturm Großer Inselsberg“ mit in 
den Verbund aufgenommen wird.

„Damit haben wir jetzt ein klei-
nes Stück Österreich im Thüringer 
Wald“, sagt Ortmann mit einem 
Blick auf die beliebten All-Inclusi-
ve-Leistungen in der Alpenrepublik. 
„Wir können dabei von unserem 
Waldbahnanschluss profi tieren.“

Thüringer Allgemeine, Lokalteil 
Gotha, Dirk Bernkopf, 15. Mai 2024

EINE ZIEGE WIRBT FÜR BAD TABARZ

Großer Inselsberg. Entwurf: RICHTER MUSIKOWSKI Architekten PartGmbB

Gemeinderat trifft sich zu seiner letzten Sitzung und freut sich über den unerwarteten, sympathischen Werbeträger

KOMMUNALPOLITIK
(1) Organe der Gemeinde sind der Gemein-
derat und der Bürgermeister. Sie verwalten 
die Gemeinde nach den Bestimmungen 
dieses Gesetzes. Der Gemeinderat führt in 
den Städten die Bezeichnung Stadtrat. 

(2) Die vom Bürgermeister geleitete Be-
hörde führt in den Gemeinden die Bezeich-
nung Gemeindeverwaltung, in den Städten 
die Bezeichnung Stadtverwaltung, in Ver-
bindung mit dem Namen der Gemeinde 
oder der Stadt. 

(3) Der Gemeinderat beschließt über die 
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises der 

Gemeinde, soweit er nicht die Beschluss-
fassung einem beschließenden Ausschuss 
übertragen hat (§ 26 Abs. 1) oder der Bür-
germeister zuständig ist. Der Gemeinderat 
überwacht die Ausführung seiner Beschlüs-
se. Über den Vollzug der Beschlüsse hat 
der Bürgermeister dem Gemeinderat und 
den Ausschüssen regelmäßig zu berich-
ten. Der Gemeinderat hat das Recht und 
auf Verlangen eines Viertels seiner Mitglie-
der die Pfl icht, vom Bürgermeister in die-
sen Angelegenheiten Auskunft zu fordern 
und Akteneinsicht durch von ihm damit 
beauftragte Ausschüsse oder bestimmte 
Gemeinderatsmitglieder zu nehmen.

§ 22 ThürKO – Gemeindeorgane
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Gemeinderat

Wählen

Wählen

Leitet

Gemeindeverwaltung

bildet
Ausschüsse

bereitet
Gemeinderatsbeschlüsse

vorWählt

Bürger und Bürgerinnen

Gemeinderatsvorsitzender
-

Bürgermeister
David Ortmann
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kontrolliert
Verwaltung

Haupt- und Finanzausschuss (HFA)
Vorsitzender: Bürgermeister

Werkausschuss (WA)
Vorsitzender: Bürgermeister

Bau- und Umweltausschuss (BA)
Vorsitzender: -

Sozialausschuss (SA)
Vorsitzender: -

Kur- und Tourismusausschuss (KTA)
Vorsitzender: -

Ergebnisse 
Gemeinderatswahl
26.05.2024

Fachbereich I
Hauptverwaltung, 

Ordnung und Sicher-
heit, Bürgerservice 
und Digitalisierung 

Leitung: 
Franziska Robes

Fachbereich II
Finanzverwaltung, 
Gewerbe, Beteili-

gungsmanagement 

Leitung: 
Steve Gerlach

Fachbereich III
Bauverwaltung, 

Gebäudemanagement, 
Liegenschaften, Um-

weltund Energie

Leitung: 
Stephanie Fröhlich

Fachbereich IV
Personalverwaltung & 
kommunale Einrich-
tungen, darin Kinder-
einrichtungen, Kur, 

Tourismus & Bibliothek

Leitung: 
Jasmin Marx

Kur- und Reise-
verkehr Bad Tabarz 

kAöR „KUR“

Schwimmbadweg 10
99891 Bad Tabarz

Tabarzer Woh-
nungsbaugesell-

schaft mbH

Karl-Marx-Str. 32
99891 Bad Tabarz

Unternehmen der Gemeinde Bad Tabarz

Gemeindewerk
 Tabarz

Theodor-
Neubauer-Park 1
99891 Bad Tabarz

Kommunale Beteiligungen
Energieversorgung Inselsberg GmbH (14%)

Thüringer Waldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH (5%)

Kommunale 
Entwicklungs-

gesellschaft 
Tabarz mbH

Theodor-
Neubauer-Park 1
99891 Bad Tabarz

Bürgermeister David Ortmann

Die Ausschussbesetzung erfolgt wie die Wahlen der Beigeordneten, des Gemeinde-
ratsvorsitzenden und der Aufsichtsratsmitglieder in der konstituierenden Gemeinde-
ratssitzung am 11. Juni um 18:30 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul. Alle Interessier-
ten sind hierzu herzlich eingeladen.
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Keine Frage – dass 2. Bad Tabarzer 
Investorenforum hatte es in sich: Die 
Entwicklung des Großen Inselsbergs, 
der Neubau des Kindegartens, eine 
Ferienhaussiedlung am TABBS, ein 
Wohnhaus in der Zimmerbergstraße, 
die sogenannte Gartenstadt mit gut 
70 Wohneinheiten und Gärten auf 
unterschiedlichen Etagen, ein integ-
riertes energetisches Quartierskon-
zept und das ISEK (Integriertes Stadt-
entwicklungskonzept), welches einen 
Ausblick gibt, wie sich die Gemein-
de Bad Tabarz, Thüringens einziges 
Kneipp-Heilbad, bis 2035 entwickeln 
soll. Bis in die Abendstunden zog 
sich die Konferenz, zu der die Ge-
meinde Planer, Architekten, Investo-
ren, Bauherren und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus Ministerien und 
Behörden sowie Einwohnerinnen 
und Einwohner eingeladen hatte.

Eröffnet wurde das Investorenforum 
von Bürgermeister David Ortmann, 
Landrat Onno Eckert und Carsten 
Schneider, Staatsminister im Bun-
deskanzleramt und Ostbeauftrag-
ter der Bundesregierung. „Großer 
Bahnhof“ also in der kleinen Ge-
meinde am Fuße des Inselsbergs. 
Doch die Aufmerksamkeit ist nicht 

unbegründet: Bereits im Rahmen 
des 1. Bad Tabarzer Investorenfo-
rums, das im Mai 2017 stattfand, 
wurden acht Projekte vorgestellt 
von denen bereits sechs umgesetzt 
wurden. Seitdem wurde das Sport- 
und Gesundheitsbad TABBS aus 
der Insolvenz geführt, in die touris-
tische Infrastruktur investiert sowie 
eine Kinderkrippe, eine Bibliothek, 

ein Sportlerheim, zwei Senioren-
wohnheime und mehrere Mehrfami-
lienhäuser errichtet. Staatsminister 
Carsten Schneider lobte die Ent-
wicklung der Gemeinde Bad Tabarz 
als beispielhaft. „Bad Tabarz ist eine 
Vorbildkommune für den gesamten 
ländlichen Raum“, so der Bundes-
politiker. Er werde im Rahmen einer 
Pressereise in seiner Funktion als 

Ostbeauftragter der Bundesregie-
rung im kommenden Jahr defi nitiv 
wieder in Bad Tabarz halt machen.
Beeindruckend fand Schneider 
auch, dass die Gemeinde durch 
die Nachnutzung von Brachfl ächen 
Wohnraum in der Ortslage schaf-
fen konnte ohne weitere Wiesen 
am Ortsrand zu versiegeln und zu 
bebauen. Bad Tabarz ist in den ver-

gangenen zehn Jahren, einer Zeit, in 
der viele Orte im ländlichen Raum 
einen massiven Einwohnerrückgang 
zu beklagen hatten, um über 200 
Einwohnerinnen und Einwohner ge-
wachsen. Ebenso konnten die jähr-
lichen Übernachtungen von 173.000 
Übernachtungen im Jahr 2014 auf 
213.000 Übernachtungen im Jahr 
2023 gesteigert werden. 

Laut David Ortmann hat allein die 
Gemeindeverwaltung in den ver-
gangenen fünf Jahren über 15 Mil-
lionen Euro investiert. Aus Sicht des 
Bürgermeisters befi ndet sich die 
kleine Gemeinde in einem dringend 
notwendigen Aufholprozess. Dabei 
dürfe allerdings nicht vergessen wer-
den, dass sich die Gemeinde noch 
immer in einer fi nanziell schwieri-
gen Situation befi ndet. Auch wenn 
Bad Tabarz seit über zehn Jahren 
keine neuen Darlehen aufgenom-
men hat, sei die Verschuldung aus 
den 1990er Jahren noch immer er-
drückend. Dennoch habe der kleine 
Ort in den vergangenen fünf Jahren 
rund zwei Millionen Euro Schulden 
zurückgezahlt. Laut dem Gemeinde-
oberhaupt sei das im Angesicht der 
hohen Investitionen beachtlich.

BAD TABARZER BEEINDRUCKEN MIT 
INVESTORENFORUM OSTBEAUFTRAGTEN

Bürgermeister David Ortmann schaut dem Staatsminister und Ostbeauftragten 
beim Einschreiben ins „Goldene Buch der Gemeinde“ über die Schulter. Foto: Franziska Robes
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Großer Inselsberg. Entwurf: RICHTER MUSIKOWSKI Architekten PartGmbB

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik (Tabelle Kassenmäßige Einnahmen und Ausgaben pro Einwohner 2018 bis 2022) 

Einladung zur
EinwohnEr-

vErsaMMlung

aM 24. juni 2024, 
uM 19 uhr

im Zentrum für Kur, Kultur 
und Natur „KUKUNA“.

Vorstellung der Projekte des 
Investorenforums u.a. Entwick-

lung Großer Inselsberg, Neubau 
Kindergarten, Stand Gartenstadt, 

Entwurf Integrierte Stadtent-
wicklungskonzept bis 2025 und 

Arbeitsplan 2024. 

Zudem haben die neuen Mit-
glieder des Gemeinderates die 
Möglichkeit, sich vorzustellen. 

Ferienhaussiedlung am TABBS. Entwurf: Wolfgang Bogen
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Der Neurobiologe Gerald Hüther und 
die Gemeinde Bad Tabarz planen 
eine enge Zusammenarbeit. Das gab 
der berühmte Hirnforscher im Rah-
men eines Vortrages im April  vor über 
250 Gästen im KUKUNA bekannt. In 
dem ausverkauften Saal brandete 
spontan großer Applaus auf. 

Aus Sicht des Wissenschaftlers könn-
te die kleine Gemeinde am Fuße 
des Inselsberg, der weltweit erste 
‚Ort der Entfaltung“ werden. Dabei 
gehe es darum, jedem Menschen 
die Möglichkeit zu geben, sich nach 
den jeweiligen Fähigkeiten, Gaben 
und Wünschen entfalten zu können. 
Barrieren, die das Entfalten der Ein-
wohnerinnen und Einwohner behin-
dern, sollten abgebaut werden. 

Hüther forscht und publiziert seit 
langer Zeit über Möglichkeiten zur 
Verbesserung von Potenzialentfal-
tung in Kommunen.

Ihm sei deutlich geworden, dass in 
den vergangenen Jahren bereits eini-
ges in Bad Tabarz geschehen ist, was 
durchaus beachtlich sei. So hob der 
Göttinger Professor, mit Wurzeln im 
Landkreis Gotha, unter anderem die 
Initiative der Gemeinde hervor, dass 
bereits die Vorschüler des Bad Ta-
barzer Kindergartens die Möglichkeit 
haben, innerhalb der Kindergarten-
zeit im örtlichen Sport- und Gesund-
heitsbad TABBS, ihr Seepferdchen zu 
machen. Damit werde nicht nur den 
Eltern Arbeit abgenommen, viel-

mehr würde sich den Kindern durch 
die Erlernung des Schwimmens eine 
neue Welt eröffnen. 

Zudem hat die Gemeinde neben 
dem Freizeitpass für Bad Tabarzer 
Kinder bis 16 Jahre (Reduzierung 
des Eintrittspreises im TABBS auf 
1 Euro, Waldbahnfahrt nach Gotha 
ebenfalls für 1 Euro, kostenfreie 
Nutzung der Bibliothek, etc.), auch 
ein Jugendparlament etabliert. Für 
das angebotene Mittagessen in den 
Bad Tabarzer Kindereinrichtungen 
ist das Gemeinschaftsprojekt von 
der Gemeindeverwaltung und dem 
Sport- und Gesundheitsbad TABBS, 
kürzlich erst vom DNSV als beste 
Schulessenversorgung Deutsch-
lands ausgezeichnet worden. 

Vor dem Vortrag im KUKUNA hatten 
sich Hüther, Bürgermeister David 
Ortmann und weitere Vertreter der 
Gemeinde zu einem Austausch in 
die Bad Tabarzer Bibliothek zurück-
gezogen. Der Bürgermeister ist be-
reits seit 2018 mit Gerald Hüther in 
Kontakt.

Laut David Ortmann verfolge die 
Gemeinde das Anliegen, dass ihre 
Bürgerinnen und Bürger so lange 
wie möglich selbstbestimmt leben 
können. Die Gesundheit habe dafür 
eine besondere Bedeutung. Des-
halb sei es in den vergangenen Jah-
ren auch notwendig gewesen, das 
TABBS konsequent vom Spaßbad in 
eine Gesundheitseinrichtung umzu-

bauen. Als größter Rehasportanbie-
ter des Freistaates und bedeutende 
Einrichtung für Präventionsmaßnah-
men hielten sich in dem Sport- und 
Gesundheitsbad wöchentlich gut 
4.000 Leute fit. 

Für Ortmann könne das von Gerald 
Hüther vorgeschlagene Thema „Ent-
faltung“ mehr als nur eine Klammer 
um die Bad Tabarzer Initiativen sein. 
Es biete auch die Möglichkeit, völlig 
neue Potentiale zu entfalten.

Laut dem Bürgermeister geht der 
eingeschlagene Weg in die richtige 
Richtung. Auch wenn sich die Ge-
meinde noch am Anfang befinde, 
werde zumindest deutlich, dass ihr 
die Entwicklung aller Einwohner am 
Herzen liege. Nun gehe es darum 
Strukturen zu schaffen, die die Ent-
faltung der Kinder, aber auch aller 
anderen Altersgruppen befördere.

Darüber hinaus will die Gemeinde 
auch verstärkt in den Kinderein-
richtungen mit dem Hirnforscher 
zusammenarbeiten. Als nächstes ist 
ein Seminar der Pädagoginnen mit 
Hüther geplant. 

Die Auftaktveranstaltung für das An-
liegen „Ort der Entfaltung“ ist be-
reits mit Eltern sowie Erzieherinnen 
und Erziehern im neuen Kindergar-
ten geplant. Die Eröffnung der neu-
en Einrichtung soll noch in diesem 
Jahr erfolgen.

Weit weg von der hektischen Betrieb-
samkeit der Städte und tief eingebet-
tet in die Ruhe und die  bezaubern-
de Schönheit des Thüringer Waldes 
liegt der Kurort Bad Tabarz. Hier, am 
Fuße des Inselsberges, sind die Men-
schen dabei, ihr Miteinander so zu 
gestalten, dass eine einzigartige Insel 
für die Entfaltung der in ihnen an-
gelegten Potentiale entstehen kann. 
Gleichgültig ob alteingesessen oder 
neu hinzugezogen – alle gehören zu 
dieser wachsenden Gemeinschaft, 
deren Mitglieder einander einladen, 
ermutigen und inspirieren, ihr Zusam-
menleben so zu gestalten, dass ihre 
Entdeckerfreude und Gestaltungslust 
wieder erwacht und gern eingebracht 
wird, um Bad Tabarz zu einem weit 
über die Ortsgrenzen hinausragen-
den Modell für ein gelingendes Mit-
einander zu machen.
 
Zunächst geht es um die Festigung 
des inneren Bandes, das diese Bad 
Tabarzer Gemeinschaft zusammen-
hält. Dazu zählt das gemeinsame Be-
mühen, den in diese Gemeinschaft 
hineinwachsenden Kindern in Bad Ta-
barz eine Heimat zu bieten, an die sie 
sich ein Leben lang gern erinnern und 
wohin sie auch nach dem Abschluß 
ihrer Ausbildungen in aller Welt gern 
wieder zurückkehren. Dazu gehört 
auch die Entlastung ihrer Eltern durch 

ein gemeinschaftliches Interesse und 
eine aktive Beteiligung aller Bürge-
rinnen und Bürger an der Schaffung 
von möglichst günstigen Rahmen-
bedingungen für die Entfaltung der 
hier heranwachsenden Kinder und 
Jugendlichen. In Bad Tabarz wird das 
umgesetzt, was eine alte Weisheit mit 
dem Hinweis zum Ausdruck bringt 
„Um ein Kind gut ins Leben zu beglei-
ten, braucht man ein ganzes Dorf.“ 
Teil dieses Dorfes sind zukunftsfähige 
Kindergärten und Schulen, in denen 
überholte Lernkonzepte aufgebro-
chen und umgestaltet werden.
 
Die Qualität ihres Zusammenlebens 
und die Zukunftsfähigkeit einer Ge-
meinschaft läßt sich daran erken-
nen, wie sie mit ihren schwächsten 
Mitgliedern umgeht. Das sind nicht 
nur die Kinder, sondern auch die 
Alten und Kranken. Auch hier setzt 
der Entfaltungsort Bad Tabarz neue 
Maßstäbe.
 
Wer selbst neue Wege des Zusam-
menlebens gefunden und als eige-
nen Entfaltungsprozess erlebt hat, 
wird diese Erfahrung auch gern an 
andere weitergeben. Wer lieblos mit 
sich selbst umgeht, behandelt auch 
andere lieblos, wer selbst noch zu 
sehr verwickelt ist, verwickelt auch 
andere, wer keinen Frieden in sich 

selbst gefunden hat, wird auch nicht 
friedlich mit anderen zusammenleben 
können. Deshalb läßt sich der Ent-
wicklungsgrad einer Gemeinschaft 
sehr leicht und oft schon bei einem 
kurzen Besuch daran erkennen, wie 
ihre Mitglieder nicht nur miteinander, 
sondern auch mit Fremden, mit Gäs-
ten, mit Zugereisten, mit Neubürgern 
umgeht. Offenheit, Freundlichkeit, 
Hilfsbereitschaft, verständnisvolle Zu-
wendung sind also sehr deutliche In-
dikatoren für den inneren Zustand der 
Mitglieder der betreffenden Gemein-
schaft. Bad Tabarz soll ein Ort wer-
den, an dem sich Fremde wohl fühlen 
und wo sie gern verweilen. Aber die 
Bad Tabarzer sind auch keine Samari-
ter, die sich in ihrer Gutmütigkeit von 
Zugereisten das Fell über die Ohren 
ziehen lassen.
 
Dort, wo Menschen sich entfalten 
können, bleiben sie auch länger 
gesund, und sie werden auch - falls 
sie erkranken - schneller wieder ge-
sund. Eine Insel der Entfaltung ist 
also immer auch eine Insel der Ge-
sundung, der inneren Stärkung, der 
Resilienz und der Freude am Leben. 
Dafür hilfreiche Angebote bereitzu-
stellen, zählt zu den Kernanliegen 
der Gemeindeverwaltung und der in 
Bad Tabarz beheimateten Gesund-
heitseinrichtungen.

GERALD HÜTHER UND BAD TABARZ  
PLANEN ZUSAMMENARBEIT

Bad Tabarz – Insel der Entfaltung für Körper, Geist und Seele
von Gerald Hüther 

Gerald Hüther zählt zu den bekann-
testen Hirnforschern Deutschlands: 
Sein Thema ist die Verbreitung und 
Umsetzung von Erkenntnissen aus 
der modernen Hirnforschung. Er 
versteht sich als »Brückenbauer« 
zwischen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und gesellschaftlicher 
bzw. individueller Lebenspraxis. 
Ziel seiner Aktivitäten ist die Schaf-
fung günstigerer Voraussetzungen 
für die Entfaltung menschlicher Po-
tentiale. Im Rahmen verschiedener 
Initiativen und Projekte befasst er 
sich mit neurobiologischer Präven-
tionsforschung; außerdem schreibt 
er Sachbücher, hält Vorträge, orga-
nisiert Kongresse, arbeitet als Be-
rater für Politiker und Unternehmer 
und ist häufiger Gesprächsgast in 
Rundfunk und Fernsehen. 

Studiert und geforscht hat er in 
Leipzig und Jena, dann seit 1979 
am Max-Planck-Institut für expe-
rimentelle Medizin in Göttingen. 
1994–2006 leitete er eine von ihm 
aufgebaute Forschungsabteilung 
an der psychiatrischen Klinik in 
Göttingen. Von 2004–2016 war er 
als Professor für Neurobiologie an 
der Universität Göttingen beschäf-
tigt. Im Jahr 2015 gründete er die 
Akademie für Potentialentfaltung 
und übernahm ihre Leitung.

Zur Person

Einladung zuM
MitMachEn

Der von Gerald Hüther verfasste 
Text, umreißt das Anliegen der 

Gemeinde Bad Tabarz, zu einem 
Ort der Entfaltung zu werden. 

Alle Interessierten, die sich an 
dem Prozess beteiligen, bitten 
wir um eine kurze Mitteilung  

an die E-Mail-Adresse: 
rathaus@bad-tabarz.de 
oder telefonisch unter 

036259 564 22. 

IMPRESSUM: 
Tabarzer Rathausinformation - Amtsblatt  

der Gemeinde Bad Tabarz

Herausgeber: Gemeinde Bad Tabarz,  
Theodor-Neubauer-Park 1, 99891 Bad Ta-
barz, Druck: Druckerei Schroeter, Friedrichro-
da, V.i.S.d.P.: David Ortmann, Auflage: 2.400 
Exemplare, Erscheinung: Mind. vier mal im 
Jahr, Bezugsmöglichkeiten: Die Zustellung 
der „Tabarzer Rathausinformation“ erfolgt  
an alle Haushalte im Gemeindegebiet  
Bad Tabarz kostenlos. Einzelne Exem-
plare können Sie auch während der  
Dienststunden direkt im Rathaus beziehen.
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Um die Gemeinde Bad Tabarz wei-
terzuentwickeln, orientiert sich die 
Gemeindeverwaltung an den folgen-
den sechs langfristigen Anliegen:

I. Bad Tabarz entwickelt sich zur 
kinder- und familienfreundlichen Ge-
meinde.
II. Bad Tabarz als Kneipp-Heilbad ent-
wickelt sich zum Gesundheits- und 
Aktiv-Tourismus-Ort. Das TABBS wird 
weiter saniert. Der Betrieb als Sport- 
und Gesundheitseinrichtung weiter-
entwickelt.
III. Bad Tabarz entwickelt Bauland im 
Innenbereich, verbessert das beste-
hende Wohnumfeld in Klein-Tabarz, 
Am Mönchhof, der Karl-Marx-Straße 
und der Inselsbergstraße. Die Ge-
meinde unterstützt Investoren bei der 
Entwicklung von Wohneinheiten für 
alle Generationen.
IV. Bad Tabarz stärkt das Ortszent-
rum, verstärkt die Zusammenarbeit 
mit Einzelhandel und Gastronomie, 
unterstützt die Ansiedlung von Unter-
nehmen und beseitigt infrastrukturelle 
Missstände und Brachen.
V. Der Inselsberg wird schrittweise 
touristisch ertüchtigt. Konzepte, Pro-
jekte und Förderschritte werden mit 
Landkreis und Nachbargemeinden er-
arbeitet und weiterverfolgt. Die Nach-
haltigkeit und die Vereinbarkeit mit 
der Natur sind wesentliche Merkmale 
bei der Umsetzung der Maßnahme.
VI. Bad Tabarz arbeitet weiter an der 
Entwicklung einer möglichst moder-
nen, bürgerfreundlichen und effizien-
ten Verwaltung. Die finanzielle Situati-
on wird nachhaltig verbessert und führt 
zu einer leistungsfähigen Gemeinde.  

Um die damit verbundenen Ziele zu 
erreichen, sind alle Entscheidungen 
der Gemeindeverwaltung, auch jene 
mit kurzfristiger und mittelfristiger 
Wirkung, auf die Vereinbarkeit mit 
den sechs langfristigen Maßnahmen 
zu überprüfen. Für das Jahr 2024 
gibt sich die Gemeindeverwaltung 
Bad Tabarz folgenden Arbeitsplan:

BAUMASSNAHMEN   
(INKL. GEMEINDEWERK)

1. Neubau Kindergarten am neu-
en Standort – Fertigstellung bis 
Dezember 2024

2. Ehemaliger Schulgarten (hinter 
dem KUKUNA) – Renaturierung 
der Laucha – langfristige Ent-
wicklung zum Nasch- bzw. Ge-
meindegarten – Fertigstellung 
bis Mai 2026

3. Gehwege Walther-Rathenau-
Straße – Fertigstellung Frühjahr 
2025

4. Gehweg und Straßenbeleuch-
tung Lauchagrundstraße linke 
Seite (Theodor-Neubauer-Park 
bis Märchenwiese) – Fertigstel-
lung Juli 2024

5. Straße, Gehwege und Parkplätze 
Langenhainer Straße (Mittelweg 
bis Baumarkt) – August 2024

6. Planung (Erschließung und B-
Plan) der Gartenstadt in Verbin-
dung mit Planungsgruppe 91 
(Ingenieurgesellschaft)

7. Ertüchtigung des ehemaligen 
tegut mit Räumlichkeiten für 
Veranstaltungen, Vereine, SB 
der Raiffeisenbank und ThIN-
KA bis 2028 – Fertigstellung 
Jugendclub bis IV. Quartal 2025

8. Grundstücksan- und -verkäufe 
laut Plan

9. Fördermittel-Akquise für die 
Sanierung des Kirchgebäudes. 
Einreichen des Konzeptes für 
Begegnungsstätte St. Peter 
und Paul bis IV. Quartal 2024 

10. Fertigstellung des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes 
(ISEK)

11. Begleitung Änderung Flächen-
nutzungsplan und Erarbeitung 
Bebauungsplan für „Ferien-
haussiedlung am TABBS“

12. Grabanlage auf Friedhof Cabarz

13. Touristische Entwicklung des 
Großen Inselsbergs, Abriss 
„Stadt Gotha“ – Beendet bis I. 
Quartal 2025

14. Abschluss des Integrierten 

energetischen Quartierskon-
zeptes (IEQK) „Gartenstadt 
Bad Tabarz“ und umliegende 
Wohnquartiere

15. Ersatzneubau der Trinkwasser-
leitung im oberen Teil des Frie-
densweges

16. Fördermittelakquise 2. Bauab-
schnitt energetische Sanierung 
TABBS

17. Durchführung des 2. Bad Ta-
barzer Investorenforums am 7. 
Mai 2024

18. Ersetzen der Platten des „Walk 
of Fame“ durch Bronzeplatten 
– Fertigstellung bis Oktober 
2024

19. Neue Sonnensegel am 
Spindlerplatz – Beschaffung bis 
Mai 2024

VERKEHR UND ORTSBILD

20. Überarbeitung und Durchsetzung 
der Straßenreinigungssatzung

21. Erarbeitung Verkehrskonzept 
für Bad Tabarz im Rahmen der 
AG Zebra

22. Permanenter Einsatz der „Smi-
leygeräte“ zur Sensibilisierung 
der Autofahrer sowie zur Ver-
kehrszählung

23. Umsetzung und Umgestaltung 
des Containerstellplatzes am 
TABBS neben den Bauhof in die 
Fischbacher Straße

24. Gestaltung einer Parkfläche auf 
dem Freigelände neben der 
Tankstelle – Fertigstellung bis 
Mai 2024

25. Durchsetzen der Park- und Hal-
teverbote

26. Mehr Sauberkeit im ganzen 
Ortsgebiet und im Wald

27. Erarbeitung und Beschluss 
einer Straßenreinigungsgebüh-
rensatzung

FINANZEN UND  
FINANZPLANUNG

28. Aufstellung eines ausgegliche-
nen Haushaltes für das Jahr 2025

29. Fortschreibung Haushaltssiche-
rungskonzept

30. Vorbereitung der Implementie-
rung Anlagenbuchhaltung – In-
ventur in allen Bereichen der 
Gemeindeverwaltung

 
31. Umsetzung Grundsteuerreform

32. Vorbereitung „Neues Umsatz-
steuergesetz für Kommunen“

33. Einführung E-Rechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG, 
BILDUNG UND SOZIALES

34. Überarbeitung des Trägerkon-
zeptes sowie Verabschiedung 
der pädagogischen Konzepte für 
Kindergarten und Kinderkrippe

35. Einführung von Portfolio-Ord-
nern im Kindergarten und „Ich-
Büchern“ in der Kinderkrippe

36. Bessere Bewerbung unseres 
Kita-Angebotes

37. Stärkung des Bad Tabarz-Gut-
scheines

38. Stärkung der Bad Tabarzer Ge-
meinschaftsarbeit und Etablie-
rung des gemeinnützigen Se-
cond-Hand-Shops

39. Überarbeitung von Verträgen 
mit Dritten (z.B. Vermietung 
kommunaler Einrichtungen an 
Vereine)

40. Überarbeitung aller Stellenbe-
schreibungen und Inkraftset-
zung des neuen Geschäftsver-
teilungsplanes

41. Etablierung des Jugendparlamen-
tes. Durchführung der 2. Wahl

42. Vorbereitung Einführung LOGA 
(Lohn- und Gehaltsabrechnung)

43. Übernahme der tabbs vital 
GmbH von der Tabarzer Woh-
nungsbaugesellschaft mbh in 
die Gemeinde Bad Tabarz

44. Umwandlung der tabbs vital 
GmbH in die Kur- und Reisever-
kehrsanstalt kAöR „KUR“  

BÜRGERSERVICE UND KUR- 
UND TOURISMUS

45. Gestattungsvertrag mit herzog-
lichem Forst zur Nutzung von 
Wald-, Rad- und Wanderwegen 
sowie Anschieben eines mög-
lichen Flächentauschs zur Ar-
rondierung der forstwirtschaft-
lichen Flächen

46. Erarbeitung eines Gesundheits-
wanderangebotes

47. Professionalisierung des  
Beschwerdemanagements 

48. Organisation und Absicherung 
von Veranstaltungen im KUKU-
NA, Kurpark Winkelhof, Theo-
dor-Neubauer-Park, Aussichts-
turm Großer Inselsberg sowie 
den Bad Tabarzer-Musiksom-
mer mit Musikveranstaltungen 
in den Biergärten unserer Gas-
tronomiebetriebe

49. Organisation und Absicherung 
von Vernissagen, mindestens 
zwei pro Jahr

50. Überarbeitung der Gästezei-
tung „Das ist los am Insels-
berg!“ im Aufbau und Inhalt 
inkl. monatlicher Veranstal-
tungsplan, Erhöhung von Sei-
tenzahl und Auflage. Verteilung 
im Emsetal, Waltershausen und 
in Friedrichroda

51. Vermieterversammlung im 
Frühjahr und Herbst

52. Weitere Einführung von Fair-
Trade-Produkten in der Tourist-
information und Rezertifizie-
rung Fair-Trade-Kommune

53. Erarbeitung DIGITALE AGEN-
DA für Bad Tabarz

54. Verbesserung des digitalen An-
tragswesens (Online-Angebot)

55. Verschönerung Kurpark Winkelhof 

56. Fortschreibung der Tourismus-
konzeption für die Prädikatisie-
rungen 2026

57. Weiterführung der Zertifizie-
rung von Qualitätswanderwe-
gen, Beschilderung des Wege-
netzes, Errichtung von Bänken 
an neuen Ausschichtspunkten

58. Umsetzung des Projektes Bad 
Tabarzer Gesichter in Bewegt-
bildern

59. Neue Website und Content-
pflege

60. Einführung von Bewegtbild-An-
geboten in der Bad Tabarz-App

61. Erweiterung von Aktivangeboten, 
Wanderungen, Klettern u.v.m.

62. Einführung Tourismusstamm-
tisch (trifft sich quartalsweise)

63. Messebesuche in Hamburg, Bre-
men und Heilbad Heiligenstadt

64. Sanierung Bühne KUKUNA

65. Einführung Thüringer Wald-
Card A.I. – für Wanderungen, 
Sport- und Gesundheitsbad 
TABBS und Aussichtsturm 
„Großer Inselsberg“

66. Beginn des Messzeitraumes für 
Klima- und Luftverträglichkeits-
gutachten

ARBEITSPLAN 2024
Sechs Ziele und 66 Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Bad Tabarz
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Ab 1. Juli 2024 sind die neuen Bad 
Tabarz-Gutscheine im Handel er-
hältlich. Endlich. Denn die Heraus-
gabe der neuen Scheine hat sich 
in den vergangenen Monaten (seit 
August) erheblich verzögert. Immer 
wieder und wieder sind sie über-
arbeitet worden. Dabei haben auch 
die neuen Sicherheitsmerkmale eine 
erhebliche Rolle gespielt. Nun hat 
das Warten ein Ende. Was Sie über 
die neuen Scheine wissen sollten:

• Während in der ersten Aufl a-
ge der Bad Tabarz-Gutschei-
ne zumindest auf zwei von 
drei Scheinen noch historische 
Persönlichkeiten (Neubauer, 
Spindler) im Focus standen, 
stellt die Gemeinde Bad Tabarz 
auf den neuen Scheinen das 
bürgerschaftliche Engagement 
(Angelika Löppen), das Ehren-
amt in Kunst-, Kultur- und Hei-
matpfl ege (Arno Wiemann, Rosi 
Möller, Bettina Grübel, Carmen 
Peter, Juliane Schmidt) sowie 
den Erfi nder- und Unterneh-
mergeist (Wolfgang Krumbein) 
in den Mittelpunkt. 

• Erstmals sind auch Gutscheine 
im Wert von 50 Euro erhältlich.

• Die Gutscheine die 2024 und 
2025 herausgegeben werden, 
sind bis zum 31.12.2028 gültig.

• Durch die Herausgabe der neu-
en Scheine wird die Gültigkeit 
der bisher ausgereichten Schei-
ne nicht herabgesetzt.

• Seit Herausgabe der ersten 
Aufl age am 22. Juli 2022 wur-

den Gutscheine im Wert von 
225.960 Euro in Umlauf ge-
bracht. 151.550,50 Euro wur-

den bereits im Handel, der 
Gastronomie oder den Freizeit-
einrichtungen eingelöst.

Im Vorfeld der neuen Aufl age sind 
zahlreiche Anmerkungen und Hin-
weise bei der Gemeinde Bad Tabarz 

eingegangen, wer auf den Scheinen 
berücksichtigt werden sollte. Natür-
lich ist es nicht möglich, jedem Vor-

schlag nachzukommen. Allerdings 
sei erwähnt, dass jede Aufl age nur 
eine bestimmte Zeit in Umlauf ge-
geben wird. Und das Einige, die be-
reits vorgeschlagen wurden, in der 
kommenden Aufl age Berücksichti-
gung fi nden. 

Tragisch ist, dass Rosi Möller die 
Herausgabe ihres Gutscheins lei-
der nicht mehr miterleben konnte. 
Die Ehrenvorsitzende des Tabarzer 
Trachtenvereins und Trägerin der 
Carl-Grübel-Medaille ist leider am 
19. April 2024 verstorben.

Weitere Informationen zu den Bad 
Tabarz-Gutscheinen fi nden Sie un-
ter  www.bad-tabarz-gutschein.de

NEUE BAD TABARZ-GUTSCHEINE AB 1. JULI

FÜNFZIGFÜNFZIG

BAD TABARZBAD TABARZ
GUTSCHEiN:GUTSCHEiN:

GUTSCHEiN:

5050

EUROEURO

505050505050505050505050

 Bettina Grübel,  Bettina Grübel,  Bettina Grübel, 
Engagiert für Heimat-, Kultur- und 

Traditionspfl ege, Mitglied im TrachtenvereinTraditionspfl ege, Mitglied im TrachtenvereinTraditionspfl ege, Mitglied im TrachtenvereinTraditionspfl ege, Mitglied im TrachtenvereinTraditionspfl ege, Mitglied im TrachtenvereinTraditionspfl ege, Mitglied im TrachtenvereinTraditionspfl ege, Mitglied im TrachtenvereinTraditionspfl ege, Mitglied im TrachtenvereinTraditionspfl ege, Mitglied im Trachtenverein
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DIGITALE
Informations-, 

Teilhabe- & 
Mitwirkungsangebote

der Gemeinde Bad Tabarz

Bürgersprechstunde per WhatsApp

Die Telefonnummer 036259/56422 vom 
Vorzimmer des Bürgermeisters im Smart-
phone einspeichern.

Regelmäßige Sprechzeiten: dienstags von 
17-19 Uhr & freitags von 13-15 Uhr. 

Ratsinformationssystem

Unter https://tabarz.ris-portal.de/ gelangen Sie 
zum Ratsinformationssystem der Gemeinde Bad 
Tabarz. Hier fi nden Sie neben der entsprechen-
den Tagesordnung auch die Sitzungsunterlagen 
(Beschlussvorlagen und Protokolle) der öff entli-
chen Sitzungen (Gemeinderat und Haupt- und Fi-
nanzausschuss).

Hinweis-Telefon!

Unter der Nummer 036259/56456
erreichen Sie das Hinweistelefon 
der Gemeinde Bad Tabarz.  

Das openDemokratie-Tool 

www.bad-tabarz.de/rathaus/petitionen/

Ihre Petition wird auf der Webseite der 
Gemeinde veröff entlicht und andere 
Menschen können Ihre Petitionen se-
hen und in dem Zeitraum von acht Wo-
chen unterschreiben.

www.bad-tabarz.de

Mit unserer Homepage möchten wir Ihnen einen Einblick in das 
Gemeindeleben in der Gemeinde Bad Tabarz geben und hoff en, 
dass die zahlreichen Angebote und Informationen hilfreich für 
Sie sind. Neben Wissenswertem für Touristen und Tagesgäste 
fi nden sich auch viele Bürgerinformationen, wie aktuelle Satzun-
gen, Formulare sowie Hinweise zu kommunalen Gesellschaften 
und amtliche Bekanntmachungen.

Die Bad Tabarz-App „badtabarz2go“

Ob lokale Nachrichten, Veranstaltungen, Gas-
tronomie, Geschäfte, einen Ortsrundgang 
oder die Erinnerung daran, wann Sie Ihren Müll 
rausstellen müssen: Mit der Bad Tabarz-App 
fi nden Sie viele Informationen auf einem Blick.

Kneipp-Heilbad Bad Tabarz

Die  Facebook-Seite ist neben  der  Bad 
Tabarz-App „badtabarz2go“ mit ihrer 
Push-Nachrichten-Funktion die schnells-
te Möglichkeit, die Bürger über aktuelle 
Geschehnisse in Bad Tabarz zu informieren. 

Hier werden regelmäßig Veranstaltungs-
hinweise, aktuelle Meldungen und Ser-
viceangebote der Gemeinde gepostet. 
Gerade während der Anfangszeit der Co-
rona-Pandemie waren die Facebook-Sei-
te und die Bad Tabarz-App „badtabarz2go“ 
zwei wichtige Werkzeuge, um die Bürger 
zeitnah mit wichtigen Informationen zu 
versorgen.

AppStore PlayStore

Die Kirche St. Peter und Paul soll 
künftig gemeinschaftlich genutzt 
werden. Darauf haben sich Vertre-
terinnen und Vertreter der evange-
lisch-lutherischen Kirchgemeinde 
Tabarz-Cabarz und des Gemeinde-
rates der Gemeinde Bad Tabarz 
im Rahmen einer gemeinsamen 
Sitzung, am 15. Mai 2024, in der 
Gemeindebibliothek Bad Tabarz, 
verständigt. Die rund einstündige 
Zusammenkunft fand auf Einladung 
der Gemeindeverwaltung statt.

Ziel ist, die Kirche in den kom-
menden Jahren, wie bereits in den 
vergangenen Jahren, baulich zu si-
chern. Zudem soll in den kommen-
den Monaten ein Nutzungskonzept 
für das Kirchgebäude entstehen, 

dass auch eine Nutzung durch die 
Gemeinde für standesamtliche 
Trauungen und Trauerfeiern für 
nicht Kirchmitglieder zulässt. Zudem 
könnte die Kirche künftig auch als 
Begegnungsstätte für Vorträge und 
Zusammenkünfte genutzt werden. 

Selbstverständlich bleibt die kirch-
liche Nutzung ein wesentlicher Be-
standteil des gemeinsamen Nut-
zungskonzeptes. 

Die nächste gemeinsame Sitzung 
soll am 18. Juni stattfi nden, um das 
weitere Vorhaben auch inhaltlich zu 
vertiefen.

Die Gemeindeverwaltung beab-
sichtigt die Abgabe eines Förder-

mittelantrages, für die Sanierung 
des Kirchgebäudes St. Peter und 
Paul, bis Ende Oktober 2024. Mit 
dem Beginn der Maßnahme sei al-
lerdings nicht vor 2026 zu rechnen. 
Die Kosten für den Anbau einer Sa-
nitäranlage sowie die Sanierung des 
Komplexes könnten sich auf über 
eine Million Euro belaufen.

Die Gemeinde Bad Tabarz ist Ei-
gentümer des Kirchgebäudes. Die 
evangelisch-lutherischen Kirchge-
meinde Tabarz-Cabarz war bislang 
der einzige Nutzer. 

Wer die Sanierung des Kirchgebäu-
des fi nanziell unterstützen möchte, 
ist es möglich das Spendenkonto 
der Stiftung Zukunft für Bad Tabarz 
zu nutzen:

ST. PETER UND PAUL SOLL KÜNFTIG 
GEMEINSAM GENUTZT WERDEN

Kontoinhaber: 
Stiftung Zukunft für Bad Tabarz 
IBAN:
DE10 8205 2020 0300 1035 73 
(Kreissparkasse Gotha)
Spendenzweck: 
St. Peter und Paul

Wenn eine Spendenquittung be-
nötigt wird, bitte ebenfalls Name 
und Anschrift übermitteln. 

TH.INKA 
BAD TABARZ

Das Projekt ThINKA Bad Tabarz 
greift Herausforderungen und 
Chancen in den Wohngebieten auf. 
Herausforderungen bestehen in der 
Sicherung der Teilhabemöglichkei-
ten der Menschen, die aufgrund 
geringer materieller sowie immate-
rieller Ressourcen und struktureller 
Risiken eine Einschränkung ihrer 
Lebensgestaltung erfahren.

Übergeordnete Ziele von ThIN-
KA Bad Tabarz sind zum einen die 
individuelle und niedrigschwelli-
ge Beratung und Begleitung von 
Menschen in ihrer Wahrnehmung 
von Teilhabeansprüchen, um sich 
schrittweise den Anforderungen 
des Arbeitsmarktes anzunähern. 
Zum anderen sollen die infra-
strukturellen, materiellen und im-
materiellen Bedingungen in den 
Wohngebieten bedarfsgerecht und 
mitbestimmungsorientiert weiter-
entwickelt werden. Dabei werden 
das soziale und kulturelle Leben und 
die soziale sowie gesellschaftliche 
Partizipation belebt und gestaltet.

„RAUMZEIT“ 
BAD TABARZ

Als Teil des Programms „Stärkung 
der Teilhabe älterer Menschen – 
gegen Einsamkeit und soziale Iso-
lation“ (STäM) unterstützt das VHS-
BILDUNGSWERK die Gemeinde 
Bad Tabarz seit Oktober 2022. Aus 
der ehemaligen Touristinfo wurde 
die Raumzeit, ein zentraler Treffpunkt 
für alle ab 60. Hier gibt es Raum für 
Bewegung und Ruhe, lebenslanges 
Lernen und Digitales, für Geselligkeit 
und Gemeinschaftsarbeit.

Machen Sie mit bei kostenfreien 
Mitmachangeboten! Oder verbrin-
gen Sie Ihre Zeit in der Raumzeit 
nach eigenen Vorstellungen. Bei 
Bedarf fi nden Sie hier kostenfreie 
Beratung rund um den Ruhestand 
oder einfach ein offenes Ohr.

KONTAKT KONTAKT

Karl-Marx-Straße 32
99891 Bad Tabarz
036259 - 56440

Th.INKA Bad Tabarz
thinka@bildungswerk.de

Lauchagrundstraße 12a
99891 Bad Tabarz
036259 - 56449
01520 4865249

raumzeit@bildungswerk.de
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Thüringens Umweltminister Bern-
hard Stengele (Grüne) ist in diesen 
Tagen mit Rad und Bahn auf Früh-
jahrstour queer durch Thüringen. 
Dabei macht er auch Station auf 
dem Inselsberg und wandert ge-
meinsam mit dem Bürgermeister 
von Bad Tabarz, Waldbesitzern und 
Gemeinderatsmitgliedern hinab ins 
Kneipp-Heilbad.

Auf halber Strecke schwärmt der 
Minister: „Es ist schon wahnsin-
nig schön hier. Eine Gegend, die 
in Deutschland immer noch unter-
schätzt ist.“ Dabei hat er gerade 
eine mondähnliche Landschaft 
durchstreift. Nur Baumstümpfe zeu-
gen davon, dass hier vor wenigen 
Jahren noch ein dichter Fichtenwald 
existierte.

Stengele ist bewusst, dass die Wald-
besitzer angesichts der Klimaver-
änderungen und der bislang ange-
bauten Monokulturen vor großen 
Herausforderungen stehen. Er sucht 
an neuralgischen Punkten, an denen 
die Ausmaße des Waldsterbens be-
sonders gravierend sind, immer wie-
der das Gespräch mit Prinz Huber-
tus von Sachsen-Coburg und Gotha. 
Große Teile der Wälder rund um Bad 
Tabarz sind im Besitz der Herzoglich 
Sachsen-Coburg und Gotha’schen 
Forstverwaltung.

Was nicht gefällt wurde, 
werfen Stürme um

Zwischen Lauchagrund und Daten-
berg fällt der Blick auf riesige Kahl-
schlagfl ächen. Eine der wenigen 
Bäume, die nicht der Säge zum Op-
fer fi elen, hat der letzte Sturm um-
gehauen.

Während einige Privatwaldbesitzer 
anpfl anzen und Samen einbringen, 
setzen andere vor allem auf Natur-
verjüngung. Stengele spricht von 
einer angestrebten Versöhnung zwi-
schen den ökonomischen Interessen 

der Forstbesitzer und dem Natur-
schutz. „Die Gemeinde Bad Tabarz 
ist umgeben von etwa 1500 Hektar 
Wald. Die Waldfl äche, die sich im 
Eigentum der Gemeinde befi ndet, 
beträgt lediglich 181 Hektar. Die 
restliche Fläche, also über 88 Pro-
zent, gehört verschiedenen privaten 
Waldbesitzern“, stellt Bürgermeister 
David Ortmann klar. Seit 2018 lädt 
die Gemeinde regelmäßig zu öf-
fentlichen Versammlungen ein, an 
denen die großen Privatwaldbesit-
zer und die Forstverwaltung Rede 
und Antwort stehen. Die nächste 
Flurbegehung mit anschließenden 

Treffen im Kukuna soll spätestens im 
Sommer stattfi nden.

Ein Höhepunkt des Tages fand 
schon vor der Wanderung ins Tal auf 
dem Gipfel des Inselbergs statt. Bür-
germeister David Ortmann stellte 
die aktuellen touristischen Planun-
gen der Gemeinde für die Entwick-
lung des Inselbergs-Plateaus vor. So 
soll der noch in Betrieb befi ndliche 
Funkturm auch touristisch genutzt 
werden und Ausstellungsfl ächen 
bieten. Vorhandene Verbindungs-
gänge können eine unterirdische 
Inselsberg-Erlebniswelt begründen.

Prinz Hubertus überzeugt 
vom Konzept der Erlebniswelt 

Inselsberg 

Bernhard Stengele zeigt sich be-
geistert. „Die Gemeinde plant eine 
Wissenswelt anzulegen, wie ist der 
Berg überhaupt entstanden, wie sah 
er zur Eiszeit aus. Ich fi nde das eine 
sehr beförderungswürdige Idee und 
fi nde, dass wir als Land Thüringen 
ein großes Interesse daran haben 
müssen.“

Der Minister möchte das Gespräch 
mit Wirtschaftsminister Wolfgang 
Tiefensee (SPD) suchen und in der ei-
genen Naturschutzabteilung des Mi-
nisteriums über die Pläne sprechen. 

Auch Prinz Hubertus von Sachsen-
Coburg und Gotha zeigt sich voll 
des Lobes: „In der Tiefe, wie das 
Konzept heute präsentiert wurde, 
habe ich es zum ersten Mal gesehen 
und es freut mich, dass wir als Wald-
eigentümer so frühzeitig eingebun-
den werden. Da unterstützen wir 
gerne die Gemeinde Bad Tabarz.“

Thüringische Landeszeitung, 
Gothaer Tagespost, 

Dirk Bernkopf, 10. April 2024

UMWELTMINISTER INFORMIERT SICH ÜBER 
INSELSBERG-ENTWICKLUNG

Bernhard Stengele macht sich ein Bild von den Schäden bei Bad Tabarz und zeigt sich begeistert 
von der touristischen Entwicklungsplanung des Inselsberges

Ein Untersuchungsberechtigungs-
schein ist ein offi zielles Dokument, 
das in Deutschland für Jugendliche 
unter 18 Jahren ausgestellt wird, 
die eine Berufsausbildung beginnen 
möchten.

Dieses Dokument berechtigt den 
Jugendlichen zu einer ärztlichen 
Untersuchung, die sicherstellen soll, 
dass dieser gesundheitlich in der 
Lage ist, die beabsichtigte Ausbil-
dung aufzunehmen. 

Wichtige Informationen:
1. Zweck der Untersuchung: Die 
ärztliche Untersuchung dient dazu, 
mögliche gesundheitliche Risiken 
im Zusammenhang mit der gewähl-
ten Ausbildung frühzeitig zu erken-
nen und zu beurteilen

2. Ausstellung des UB- Scheins: 
Der UB- Schein wird bei der Haupt-

wohnsitzgemeinde beantragt. UB- 
Scheine werden grundsätzlich dem 
Jugendlichen selbst oder den Per-
sonensorgeberechtigten ausgehän-
digt. Neben dem UB- Schein wird 
ein Erhebungsbogen ausgehändigt, 
welches dem Hausarzt vorgelegt 
werden muss.

3. Die Ausstellung ist gebührenfrei

4. Eine Ausstellung eines weiteren 
UB- Scheines u.a. für eine Nach-
untersuchung ist spätestens bis zum 
Ablauf des 1. Beschäftigungsjahres 
möglich, allerdings dürfen die Ju-
gendlichen das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. Ist der UB-
Schein abhandengekommen, so kann 
im Einwohnermeldeamt ein Ersatz-
schein ausgehändigt werden. Auch 
beim Wechsel des Arbeitgebers kön-
nen UB-Scheine, hier die Nachunter-
suchung, durch das Einwohnermelde-
amt neu beantragt werden

Für die Beantragung und/oder Ab-
holung eines UB-Scheines verein-
baren Sie bitte einen Termin mit 
dem Einwohnermeldeamt, gerne 
telefonisch unter der Rufnummer 
036259/564-14 oder per Mail an 
meldeamt@bad-tabarz.de. 

NEUIGKEITEN AUS DEM 
EINWOHNERMELDEAMT
Untersuchungsberechtigungsschein – UB- Schein

Hier erhältlich:

Der Erlebnisführer Bad Tabarz

• Ausfl ugstipps
• 11 Wandertouren
• Geoparkinfos
• Klettertipps
• Mountainbiketour
• E-Bike-Angebot
• KUKUNA & Rhododendron-Garten
• Berühmte Gäste in Bad Tabarz
• Bad Tabarzer Ortsgeschichte 

in 20 wichtigen Daten
• Museen in Bad Tabarz

Das Stempelheft 
„Bad Tabarzer Wandernadel“

Stempel sammeln & Wanderabzeichen 
in Bronze, Silber oder Gold sichern.

• 7 ausgewählte Wege
• 66 Kilometer
• 24 Stempelstellen
• 99 tolle Aussichten

Touristinformation Bad Tabarz
Reinhardsbrunner Str. 39
99891 Bad Tabarz
Telefon: 036259 5600
http://www.bad-tabarz.de

Erhältlich in der Touristinfo Bad Tabarz, 
dem Aussichtsturm Großer Inselsberg & 
der Buchhandlung am Spindlerplatz!

FÜR KINDER:

Extra Kidsnadel

Nur
4,50€

inklusive Wanderkarte
mit 11 Routen & Ortsplan

Erhältlich in der Touristinfo Bad Tabarz, 

Museen in Bad Tabarz

Touristinformation Bad Tabarz

http://www.bad-tabarz.de
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Bad Tabarzer

WANDERNADEL

Nur
1,50€

Strecke

Das ist Wandern pur! Mit unvergesslichen Ausblicken 

wird das Auf und Ab belohnt. Durch lichten Mischwald 

geht es an beeindruckenden Kletterfelsen und Gesteins-

formationen vorbei. Hier atmet man die reine Bergluft 

Thüringens.

Streckenlänge / ↑↓ 11 km

Dauer 4 Stunden

Schwierigkeitsgrad

Ausgangspunkt/Ziel* Wandertre�  an der KUKUNA

Anreise ÖVM Thüringer Wald- und 

Straßenbahn, Bus 

Bescha� enheit Überwiegend Waldwege, die zum 

Teil steinig sind. Gutes Schuhwerk 

emp� ehlt sich auch wegen steiler 

Treppen auf dem Weg. Der Bären-

bruchsgraben ist naturbelassen 

ein Erlebnis.

Einkehrmöglichkeit Hotel „Zur Post“, Aktivhotel Insels-

berg, Berggasthof Tanzbuche (ca. 

20 min. vom Weg entfernt)

Gipfel- und Aussichtstour | Tour 1

Bärenbruchsgraben

Gipfel- und Aussichtstour | Gipfel- und Aussichtstour | Gipfel- und Aussichtstour | Gipfel- und Aussichtstour | Gipfel- und Aussichtstour | Gipfel- und Aussichtstour | Gipfel- und Aussichtstour | Tour 1Tour 1Tour 1Tour 1Tour 1Gipfel- und Aussichtstour | Tour 1Gipfel- und Aussichtstour | Gipfel- und Aussichtstour | Gipfel- und Aussichtstour | Gipfel- und Aussichtstour | 

1

MDR Thüringen Weg

8

Gipfel- und Aussichtstour | Tour 1

– Märchenwiese – Wandertre� /KUKUNA

Nicht versäumen!

Streckenbeschreibung

Fuchsstein - ein naturbelassener und romantischer Ort, 

der weite Blicke ins Land und Ruhe garantiert. Aschen-

bergstein - mit seiner 50 m hohen Felswand. Wanderer 

und Kletterer kommen hier gleichermaßen auf ihre Kos-

ten. Hat man die letzten Stufen zum Gipfel erklommen, 

wird man mit einem herrlichen Blick zum Inselsberg und 

in den Lauchagrund belohnt.

Die Tour beginnt am Wandertre�  an der KUKUNA. Von 

dort geht es in Richtung Theodor-Neubauer-Park. Dann 

geht es rechts in die Zimmerbergstraße. Diese über-

Höhenprofi l

Ausblick von der Zimmerberghütte
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– Märchenwiese – Wandertre� /KUKUNA

Nicht versäumen!

Streckenbeschreibung

Fuchsstein - ein naturbelassener und romantischer Ort, 

der weite Blicke ins Land und Ruhe garantiert. Aschen-

bergstein - mit seiner 50 m hohen Felswand. Wanderer 

und Kletterer kommen hier gleichermaßen auf ihre Kos-

ten. Hat man die letzten Stufen zum Gipfel erklommen, 

wird man mit einem herrlichen Blick zum Inselsberg und 

in den Lauchagrund belohnt.

Die Tour beginnt am Wandertre�  an der KUKUNA. Von 

dort geht es in Richtung Theodor-Neubauer-Park. Dann 

geht es rechts in die Zimmerbergstraße. Diese über-

Höhenprofi l

Ausblick von der Zimmerberghütte

Mit seiner markanten Form und der 

Sendeantenne ist der Große Inselsberg 

weithin sichtbar. Seit jeher dient er als 

Landmarke und als Beobachtungs- 

und Aussichtspunkt mit Blick weit in 

die Umgebung. Einer der bekanntesten 

deutschen Höhenwanderwege, der 

Rennsteig, führt direkt darüber.
Hier oben auf 916,5 Metern Höhe sind 

große und kleine Besucher eingeladen, 

die geologischen und naturräum lichen 

Besonderheiten des Inselsbergs ken-

nenzulernen: Der »Erlebnisturm« lockt 

seit 2019 mit Ursaurier und Hasel maus 

in einer großen Ausstellung und mit 

der neu gestalteten Panorama-Etage. 

Lassen Sie sich begeistern!
Ö� ungszeiten:Donnerstag - Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr

An Thüringer Feiertagen auch 
außerhalb der Ö� nungszeiten geö� net. 

Führungen sowie Trauungen 
sind nach Voranmeldung 

jederzeit möglich

Aussichtsturm · Ausstellung
Hochzeitszimmer · Touristinformation

Kontakt:Sport- & Gesundheitsbad TABBS

Schwimmbadweg 10
99891 Bad TabarzTel.: 036259 673 0www.tabbs.de | info@tabbs.de

Ob lokale Nachrichten, Veranstaltungen, Gastronomie, 

Geschäfte, einen Ortsrundgang oder die Erinnerung 

daran, wann Sie Ihren Müll rausstellen müssen: Mit der 

neuen Bad Tabarz-App � nden Sie viele Informationen 

auf einen Blick. So wird die App ein praktischer Begleiter 

für Gäste und Einwohner.

Badtabarz2go – alles auf einen Blick!

So gehts:

ErlebnisturmGroßer Inselsberg

App jetzt herunterladen!Einfach QR-Code scannen:

Weitere Informationen wie 
Ö�fnungszeiten oder Kontakt-

daten fi nden Sie auch in 
unserer App: badtabarz2go.

Unten auf der Startseite kom-
men Sie über die Reiter auf die 

verschiedenen Bereich, in dem 
Sie Aktuelles, alle touristischen 

Angebote sowie alles zum Bür-
gerservice � nden. Sie erfahren 

alles über den Ort, über Aus-
� ugsziele, Gastronomien, die 

Veranstaltungen in Bad Tabarz 
und vieles mehr. Außerdem 

können Sie einen virtuellen 

können Sie einen virtuellen 
Ortsrundgang durch Bad Ta-

Ortsrundgang durch Bad Ta-
barz machen oder sich über 

barz machen oder sich über 
Fahrpläne des ÖPNV infor-

Fahrpläne des ÖPNV infor-

Fahrpläne des ÖPNV infor-

Fahrpläne des ÖPNV infor-

Fahrpläne des ÖPNV infor-

Fahrpläne des ÖPNV infor-
mieren.
mieren.
mieren.

Natur, Sport & Kultur – 
das Erlebnisangebot in der 

Inselsberg-Region: 
www.bad-tabarz.de

Mehr entdecken?

Entspannen Sie in den drei unterschiedlich temperier-

ten Saunen oder in einem der beiden Dampfbäder und 

gönnen Sie sich alleine oder gemeinsam Ihre persönli-

che Wellnesszeit. Entdecken Sie unsere Wellnesspakete, 

Kosmetikanwendungen und Massagen.Unter der professionellen Aufsicht unserer Fitness-, 

Sport-, Ergo- und Physiotherapeuten bieten wir Ihnen 

mit unserer Gesundheitsakademie, ein breites Spektrum 

an Gesundheitsangeboten speziell auf Ihre Bedürfnisse 

angepasst und zur Steigerung Ihres Wohlbe� ndens an. 

Erlebnisbad

Sauna & Wellness

Sport & Gesundheit

www.bad-tabarz.de

Wandern  •  Klettern  •  Mountainbike  •  E-Bike

Inklusive Wanderkarte & Ortsplan!

BAD TABARZ

WANDERNADEL
Für Entdecker:

Bad Tabarzer

im Thüringer Wald

Ausstellungsgestaltung: © PAPENFUSS | Atelier

Ausstellungsgestaltung: © PAPENFUSS | Atelier

Sind Sie schon einmal mit einer Waldbahn gefahren? 

Sind Sie schon einmal mit einer Waldbahn gefahren? 

Sind Sie schon einmal mit einer Waldbahn gefahren? 

Sind Sie schon einmal mit einer Waldbahn gefahren? 

Wer in Bad Tabarz Urlaub macht, kann die Thüringer-

Wer in Bad Tabarz Urlaub macht, kann die Thüringer-

waldbahn mit der Kurkarte kostenlos nutzen! Sie starten 

waldbahn mit der Kurkarte kostenlos nutzen! Sie starten 

im Kneipp-Heilbad Bad Tabarz und fahren durch Wälder 

im Kneipp-Heilbad Bad Tabarz und fahren durch Wälder 

und Wiesen, durch Dörfer und an Pferdekoppeln vorbei, 

und Wiesen, durch Dörfer und an Pferdekoppeln vorbei, 

bis in die Residenzstadt Gotha.Die Waldbahn verbindet Bad Tabarz seit 1929 – übrigens 

Die Waldbahn verbindet Bad Tabarz seit 1929 – übrigens 

elektrisch - nicht nur mit den Städten Gotha, Waltershau-

elektrisch - nicht nur mit den Städten Gotha, Waltershau-

sen und Friedrichroda. Sie hält auch an beliebten Aus-

sen und Friedrichroda. Sie hält auch an beliebten Aus-

� ugszielen, wie der Marienglashöhle, mit ihrer bezau-

� ugszielen, wie der Marienglashöhle, mit ihrer bezau-

bernd-schönen Kristallgrotte. Aussteigen kann man an den von Mönchen angelegten 

Aussteigen kann man an den von Mönchen angelegten 

Reinhardsbrunner Teichen und in Schnepfenthal mit dem 

Reinhardsbrunner Teichen und in Schnepfenthal mit dem 

historischen Turnplatz des Philanthropins Salzmannschule 

historischen Turnplatz des Philanthropins Salzmannschule 

– entspannte Wanderwege führen zurück nach Bad Tabarz. 

– entspannte Wanderwege führen zurück nach Bad Tabarz. 

Oder Sie fahren von Bad Tabarz in zwanzig Minuten zum 

Oder Sie fahren von Bad Tabarz in zwanzig Minuten zum 

Gleisdreieck mit dem Freizeitzentrum: Die Bowlingbahn, 

Gleisdreieck mit dem Freizeitzentrum: Die Bowlingbahn, 

ein großes Schwimmbad und – in der Wintersaison - eine 

ein großes Schwimmbad und – in der Wintersaison - eine 

Eisbahn bieten Abwechslung. Von Bad Tabarz bis zur Resi-

Eisbahn bieten Abwechslung. Von Bad Tabarz bis zur Resi-

denzstadt Gotha fahren Sie rund 45 Minuten. Die Altstadt 

denzstadt Gotha fahren Sie rund 45 Minuten. Die Altstadt 

mit historischem Rathaus und reich verzierten Bürgerhäu-

mit historischem Rathaus und reich verzierten Bürgerhäu-

sern führt zum Schloss Friedenstein mit seinen Museen 

sern führt zum Schloss Friedenstein mit seinen Museen 

und vielfältigen Sammlungen. Die frühbarocke Anlage ist 

und vielfältigen Sammlungen. Die frühbarocke Anlage ist 

die größte in Deutschland: Das barocke Universum! 

Wussten Sie schon? In Thüringen ist diese Überlandbahn 

 In Thüringen ist diese Überlandbahn 

einmalig, in Deutschland eine Rarität. Um Ähnliches zu 

einmalig, in Deutschland eine Rarität. Um Ähnliches zu 

erleben, müssten Sie nach Südtirol auf den Ritten fahren 

erleben, müssten Sie nach Südtirol auf den Ritten fahren 

oder nach Mallorca nach Sóller. Den Fahrplan � nden Sie auf www.waldbahn-gotha.de 

Den Fahrplan � nden Sie auf www.waldbahn-gotha.de 

Den Fahrplan � nden Sie auf www.waldbahn-gotha.de 

Den Fahrplan � nden Sie auf www.waldbahn-gotha.de 

Den Fahrplan � nden Sie auf www.waldbahn-gotha.de 

oder in der Bad Tabarz-App unter ÖPNV. 

oder in der Bad Tabarz-App unter ÖPNV. 

Thüringer

Bad Tabarz App

Info & Legende

Waldbahn

badtabarz2go
Ortsplan

Sport- & Gesundheitsbad
TABBS

1.400 qm Wasser� äche mit verschiedenen Wasserat-

traktionen werden Ihnen im Innen- und Außenbereich 

geboten, sowie ein fantastischer Ausblick auf den Thü-

ringer Wald.

GastronomieGasthaus „Zum Stern“, Walther-Rathenau-Str. 59  

C-4

Asia Restaurant, Langenhainer Str. 9  
 

F-4

Gaststätte/Pension „Felsenthal“, Reinhardsbrunner Str. 12 
F-5

Caféhaus Spiegler, Reinhardsbrunner Str. 41  

G-6

Eistüte „Am Brühl“, Brühl 1 
 

 

G-5

Café Eiszeit, Zimmerbergstr. 3 
 

 
            G-6

Die Teigmacher - Café Lesehalle, Theodor-Neubauer-Park 
G-7

Anno 1700, Inselsbergstr. 83 
 

 

C-4

Babylon Grill, Lauchagrundstr. 3 

G-6

KlinikenInselsbergklinik, Fischbacher Str. 36  
 

B/C-2

Klinik am Rennsteig, Zimmerbergstr. 34 
 

F-8

Hotels, Pensionen & Wohnmobilstellplatz

Wagners Hotel, Max-Alvary-Str. 9  

B-6

Hotel „Zur Post“, Lauchagrundstr. 16  
 

F-6

Hotel „Am Burgholz“, Am Burgholz 30  
 

J-4

Urlaubspark Grimmenstein, Deysingslust 2 
 

J-1

Aktivhotel Inselsberg, Lauchagrundstr. 64 
 

F-9

Wohnmobilstellplatz 

H-5

Zudem � nden Sie in Bad Tabarz zahlreiche Anbieter von Gästezimmern und 

Ferienwohnungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.bad-tabarz.de 

oder in unserer App: badtabarz2go.

Museen & Ausstellungen
Fussballzeitreise, Lindenstr. 28 

 

C-4

Atelier Grahn, Heinrich-Ho� mann-Straße 6a  

G-8

Galerie Ringelnatz, Lauchagrundstr. 12a 
 

F-6

Heimatmuseum „Verrückte Schule“, Inselsbergstr. 48 
C-4

Mahlschatz, Thüringer Schmuck, Zimmerbergstr. 4 

G-6

Mineralienmuseum, Lauchagrundstr. 20 
 

F-7

Atelier Kellner, Langenhainerstr. 26  
 

            F-3

Kneippanlagen
KneippanlagenK1

K2
Kneipp Terrainwege Start-Ziel

Kneipp-Kurmittelhaus

S

M

Kur- & Sportanlagen
Großfeldschach 

 
 

 

G-7

Freizeitsportanlage mit Tennisplatz, Pump-Track 

und Fitnessparcours (Lauchgrund)  
                                   F-10

Kultur- und Begegnungsstätte (KUKUNA)                                                      F-6

Fitnessparcour  
Fitnessparcour                                                       

 
            A-3

1

STEMPELHEFT

Bad TabarzerWANDERNADEL

Erhältlich in der Tourtistinfo Bad Tabarz, dem Aussichtsturm Großer 

Inselsberg & der Buchhandlung Brockmann!

FÜR KINDER:Extra Kidsnadel

ausgewählte WegeKilometerStempelstellentolle Aussichten

7
66
24
99

Stempel sammeln & Wanderabzeichen in 

Bronze, Silber oder Gold sichern.
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Unternehmenssatzung
der kommunalen Anstalt für 

Kur – und Reiseverkehr
der Gemeinde Bad Tabarz kAöR

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 1, 
76a Abs. 4 der Thüringer Kommu-
nalordnung in der derzeit gültigen 
Fassung, erlässt die Gemeinde Bad 
Tabarz folgende

Satzung

§ 1
Name, Sitz, Dienstsiegel, 

Stammkapital

(1) Die kommunale Anstalt für „Kur – 
und Reiseverkehr Bad Tabarz kAöR“ 
(KUR) ist ein selbständiges Unter-
nehmen der Gemeinde Bad Tabarz 
in der Rechtsform einer Anstalt des 
öffentlichen Rechts.

(2) Das Unternehmen führt den Na-
men „Kur – und Reiseverkehr Bad 
Tabarz kAöR“. Es tritt unter diesem 
Namen im gesamten Geschäfts- 
und Rechtsverkehr auf. 

(3) Die KUR hat ihren Sitz in der Ge-
meinde Bad Tabarz.

(4) Die Anstalt führt ein Dienstsiegel 
mit dem Wappen der Gemeinde Bad 
Tabarz und der Umschriftung „Kur- 
und Reiseverkehr Bad Tabarz kAöR“.

(5) Das Stammkapital beträgt 25.000 
Euro.

§ 2
Gegenstand der Kommunalen 

Anstalt

(1) Gegenstand der KUR ist der 
Betrieb und die Unterhaltung der 
Kureinrichtungen der Gemeinde 

Bad Tabarz, das sind insbesondere 
der Betrieb und die Unterhaltung 
des Sport- und Gesundheitsbades 
(TABBS) mit Kurmittelhaus, Sauna, 
Präventions- und Rehazentrum, gas-
tronomischer Einrichtungen und an-
deren Kuranlagen.

(2) Die Pfl ege und Bewirtschaftung 
der Kurparkanlagen in der Gemein-
de Bad Tabarz.

(3) Hierzu gehört auch die Errich-
tung und Unterhaltung von Ne-
ben- und Hilfsbetrieben, welche 
die Aufgaben der KUR fördern und 
wirtschaftlich mit ihnen zusammen-
hängen. Zur Förderung ihrer Aufga-
ben kann sich die KUR an anderen 
Unternehmen beteiligen, wenn das 
dem Unternehmenszweck dient. 
Dabei ist sicherzustellen, dass die 
Haftung der KUR auf einen be-
stimmten Betrag begrenzt ist. 
Dabei soll die Haftung auf einen 
Betrag von 25.000 € beschränkt 
bleiben; es sei denn, der Gemein-
derat beschließt eine höhere Haf-
tung.

(4) Der räumliche Geltungsbereich 
der Anstalt ist auf das Gebiet der 
Gemeinde Bad Tabarz begrenzt.

(5) Die KUR ist berechtigt, anstelle 
der Gemeinde Bad Tabarz

a. Satzungen über die Benutzung 
der Kureinrichtungen,

b. Satzungen über Abgaben für die 
Benutzung der Kureinrichtungen,

c. allgemeine Tarife und privatrecht-
liche Entgelte für die Kureinrichtun-
gen zu erlassen, und 

d. diese zu vollstrecken.

§ 3
Organe

(1) Organe des Kommunalunterneh-
mens sind:

a. der Vorstand (§ 4)

b. der Verwaltungsrat (§§ 5 bis 7)

(2) Die Mitglieder aller Organe der 
Anstalt sind zur Verschwiegenheit 
über alle vertraulichen Angelegen-
heiten sowie über Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse des Unterneh-
mens verpfl ichtet. Diese Pfl icht be-
steht für die Mitglieder auch nach 
ihrem Ausscheiden aus der Anstalt 
fort. Hiervon unberührt bleiben die 
kommunalverfassungsrechtlichen Be-
richts- und Unterrichtungspfl ichten.

§ 4
Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus höchs-
tens zwei Mitgliedern. Die Mitglie-
der des Vorstands haben mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns vertrauensvoll und eng zum 
Wohle der KUR zusammenzuarbeiten. 

(2) Der Vorstand wird vom Verwal-
tungsrat auf die Dauer von höchs-
tens fünf Jahren bestellt; eine er-
neute Bestellung ist zulässig.

(3) Der Vorstand leitet die KUR 
eigenverantwortlich, sofern nicht 
gesetzlich oder durch diese Unter-
nehmenssatzung der Verwaltungsrat 
oder der Gemeinderat zuständig ist. 
Er führt die Geschäfte und sorgt für 
die Umsetzung der in § 2 genannten 
Gegenstände sowie der mit dem 
Verwaltungsrat vereinbarten Ziele. 
Die Umsetzung wird durch regel-
mäßige Besprechungen mit dem 

Vorsitzenden des Verwaltungsrates 
unterstützt.

(4) Der Vorstand vertritt die KUR 
nach außen. Besteht der Vorstand 
aus mehreren Personen sind sämt-
liche Vorstandsmitglieder gemein-
schaftlich zur Vertretung der KUR 
befugt. Der Verwaltungsrat kann al-
len oder einzelnen Mitgliedern Ein-
zelvertretungsbefugnis erteilen.

(5) Der Vorstand hat den Verwal-
tungsrat über alle wichtigen Vorgän-
ge rechtzeitig zu unterrichten und 
dem Verwaltungsrat auf Anforde-
rung über alle Angelegenheiten der 
KUR Auskunft zu geben.

(6) Der Vorstand hat dem Verwal-
tungsrat halbjährlich Zwischenbe-
richte über die Abwicklung des Ver-
mögens- und Erfolgsplans schriftlich 
vorzulegen. Des Weiteren hat der 
Vorstand den Verwaltungsrat zu un-
terrichten, wenn bei der Ausführung 
des Erfolgsplans erfolgsgefährden-
de Mindererträge oder Mehrauf-
wendungen zu erwarten sind. Sind 
darüber hinaus Verluste zu erwarten, 
welche Auswirkungen auf den Haus-
halt der Gemeinde Bad Tabarz ha-
ben können, ist diese zu unterrich-
ten; dem Verwaltungsrat ist hierüber 
unverzüglich zu berichten.

(7) Der Vorstand ist auch zuständig 
für die Einstellung, Höhergruppie-
rung und Entlassung von Beamten 
und Beschäftigten bis einschließlich 
Entgeltgruppe 9 des TVöD oder mit 
einem vergleichbaren Entgelt.

(8) Der Vorstand bereitet die Sitzun-
gen des Verwaltungsrates vor. Dabei 
hat der Vorstand Beschlussvorlagen 
und Anträge der Verwaltungsrats-
mitglieder zu berücksichtigen. 

(9) Der Verwaltungsrat kann eine 
Geschäftsordnung nebst Geschäfts-
verteilungsplan für den Vorstand er-
lassen.

§ 5
Der Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 
dem Vorsitzenden und acht weite-
ren Mitgliedern. Für die weiteren 
Mitglieder können Vertreter bestellt 
werden. 

(2) Vorsitzender des Verwaltungsrats 
ist der Bürgermeister der Gemeinde 
Bad Tabarz. Für seine Vertretung gilt 
§ 32 Abs. 1 ThürKO in der derzeiti-
gen Fassung. 

(3) Die weiteren Mitglieder des Ver-
waltungsrats, mit Ausnahme der 
Mitarbeiter der Gemeindeverwal-
tung, werden vom Gemeinderat auf 
die Dauer von fünf Jahren bestellt.

(4) Zu den weiteren Mitgliedern des 
Verwaltungsrates sollen der Haupt-
amtsleiter der Gemeinde Bad Tabarz, 
der Leiter der Finanzverwaltung der 
Gemeinde Tabarz sowie mindestens 
drei Mitglieder des Gemeinderates 
der Gemeinde Bad Tabarz gehören. 
Im Verwaltungsrat soll zudem kauf-
männischer, juristischer und fachli-
cher Sachverstand vertreten sein. 

a. Ein Verwaltungsratsmitglied soll 
für den Bereich Finanzen sachver-
ständig sein und sollte Steuerbera-
ter oder Wirtschaftsprüfer sein oder 
über eine vergleichbare berufl iche 
Qualifi kation verfügen. 

b.  Ein Verwaltungsratsmitglied soll 
ausgewiesener Experte bestenfalls 
mit berufl ichem Hintergrund für den 
Bereich Tourismus sein. 

AMTLICHER BEKANNTMACHUNGSTEIL

Kur– und Reiseverkehr
Bad Tabarz kAöR

Vorstand

Verwaltungsrat

Gemeinderat

Ernennt auf Dauer von 
5 Jahren 6 von 9 

Verwaltungsratsmitglieder 
(3 Gemeinderatsmitglieder, 

3 Sachverständige).

beschließt u.a. über Satzungen, Entgelte, Zuschüsse, 
Ausgaben über 50.000 Euro sowie die 

Unternehmenssatzung

ernennt und kontrolliert

Bürgermeister

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Bürgerinnen und Bürger

WÄHLEN

17

9

Erledigt Aufgaben im 
Sinne des §2 (Gegenstand 
der kommunalen Anstalt) 
der Unternehmenssatzung 
der Kur- und Reiseverkehr 
Bad Tabarz kAöR

Arbeitet im Sinne des §4 
(Der Vorstand) der 
Unternehmenssatzung der 
Kur- und Reiseverkehr Bad 
Tabarz kAöR

Arbeitet im Sinne des §4 
(Der Verwaltungsrat) der 
Unternehmenssatzung der 
Kur- und Reiseverkehr Bad 
Tabarz kAöR

Hauptamtsleiter/in der Gemeinde

Leiter/in der Finanzverwaltung 
der Gemeinde Bad Tabarz

Sachverständige/r 
Finanzen

Sachverständ. Bäderwesen

Sachverständ. Tourismus

3 Mitglieder des Gemeinderates
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c. Ein Verwaltungsratsmitglied soll 
ausgewiesener Experte bestenfalls 
mit beruflichem Hintergrund für den 
Bereich Bäderwesen sein. 

(5) Die Amtszeit von Mitgliedern des 
Verwaltungsrats, die dem Gemein-
derat angehören, endet mit dem 
Ende der Wahlzeit oder mit dem 
vorzeitigen Ausscheiden aus dem 
Gemeinderat, bei Mitarbeitern der 
Gemeindeverwaltung mit dem Aus-
scheiden aus dem Arbeitsverhältnis. 
Die Mitglieder des Verwaltungsrats 
üben ihr Amt bis zum Amtsantritt 
der neuen Mitglieder weiter aus. 
Mitglieder des Verwaltungsrats kön-
nen nicht sein

a. Beamte und hauptberufliche An-
gestellte der KUR,

b. Leitende Beamte und leitende 
Angestellte von juristischen Perso-
nen oder sonstigen Organisatio-
nen des öffentlichen oder privaten 
Rechts, an denen die KUR mit mehr 
als 50 v.H. beteiligt ist; eine entspre-
chende Beteiligung am Stimmrecht 
genügt,

c. Beamte und Angestellte der 
Rechtsaufsichtsbehörde, die unmit-
telbar mit Aufgaben der Aufsicht 
über der KUR befasst,

d. Gemeinderatsmitglieder, die eh-
renamtliche Beigeordnete der Ge-
meinde Bad Tabarz sind.

(6) Der Verwaltungsrat hat dem Ge-
meinderat auf Verlangen Auskunft 
über alle wichtigen Angelegenhei-
ten der KUR zu geben.

(7) Die Mitglieder des Verwaltungs-
rats erhalten für jede Sitzung, an der 
sie nachgewiesen teilgenommen 
haben, eine Entschädigung. Die 
Höhe wird gesondert in einer Ge-
schäftsordnung des Verwaltungsra-
tes festgelegt.

(8) Der Vorsitzende des Verwaltungs-
rats vertritt die kommunale Anstalt 
gerichtlich und außergerichtlich ge-
genüber Vorstandsmitgliedern. Es 
vertritt die kommunale Anstalt auch, 
wenn kein Vorstand vorhanden oder 
der Vorstand handlungsunfähig ist.
 
(9) Der Vorstand nimmt an den Sit-
zungen des Verwaltungsrates teil, 
soweit der Verwaltungsrat nichts 
anderes bestimmt. Der Vorstand hat 
eine beratende Stimme. Er ist be-
rechtigt, Beschlussvorlagen einzu-
bringen und Anträge zu stellen.

(10) Der Verwaltungsrat gibt sich 
eine Geschäftsordnung.

(11) Gemäß § 76 (2) in Verbindung 
mit § 38 ThürKO darf ein Verwal-
tungsratsmitglied bei persönlicher 
Beteiligung nicht an der Beratung 
und Abstimmung teilnehmen. Bei 
nichtöffentlicher Sitzung hat es den 
Beratungsraum zu verlassen, bei öf-
fentlichen Sitzungen darf es sich, in 
dem für die Zuhörer bestimmten Teil 
des Sitzungsraumes, aufhalten. Die 
Nichtmitwirkung ist in der Nieder-
schrift zu vermerken. Der Betroffene 
kann verlangen, dass die Gründe für 
die Nichtmitwirkung in der Nieder-

schrift aufgenommen werden. Im 
Übrigen gilt § 38 ThürKO analog.

§ 6
Zuständigkeit des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat überwacht 
die Geschäftsführung des Vorstands.

(2) Der Verwaltungsrat kann jeder-
zeit vom Vorstand über alle Ange-
legenheiten der KUR, Berichterstat-
tung verlangen.

(3) Der Verwaltungsrat entscheidet 
über

a. den Erlass von Satzungen im 
Rahmen des durch diese Unterneh-
menssatzung übertragenen Aufga-
benbereichs (§ 2 Abs. 3),

b. die Bestellung und Abberufung 
des Vorstandes sowie die Regelung 
seines Dienstverhältnisses,

c. die Einstellung, Höhergruppie-
rung und Entlassung von Beschäf-
tigten, soweit nicht der Vorstand zu-
ständig ist (§ 4 Abs. 7),

d. die Beteiligung der KUR an ande-
ren Unternehmen,

e. die Festsetzung allgemeiner Ver-
sorgungs-, Entsorgungs- bzw. Be-
förderungs- und Benutzungsbedin-
gungen sowie allgemeiner Tarife, 
Entgelte, Gebühren und Beiträge,

f. Aufstellung und Änderung des 
Wirtschafts- und Finanzplanes inklu-
sive sämtlicher Anlagen,

g. die Bestellung des Abschluss-
prüfers,

h. die Feststellung des geprüften 
Jahresabschlusses und des Ge-
schäftsberichts, die Verwendung 
des Jahresgewinns, die Behandlung 
des Jahresverlustes sowie die Ent-
lastung des Vorstands,

i. die Rückzahlung von Eigenkapital 
an die Gemeinde Bad Tabarz,

j. Verfügungen über Anlagevermö-
gen und die Verpflichtung hierzu, 
insbesondere

k. Erwerb, Veräußerung, Tausch und 
Belastung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten, wenn 
der Gegenstandswert im Einzelfall 
den Betrag von 20.000 Euro über-
schreitet, sowie die Veräußerung von 
Vermögensgegenständen unter ih-
rem Wert und die Verpflichtung hierzu

l. wesentliche Änderungen des Be-
triebsumfanges der KUR, insbeson-
dere die Übernahme von neuen 
Aufgaben im Rahmen der durch die-
se Unternehmenssatzung (§ 2 Abs. 
1) übertragenen Aufgaben, 

m. Befreiung des Vorstands von den 
Beschränkungen des § 181 BGB,

n. über Mehrausgaben für ein Ein-
zelvorhaben die den Betrag von 
25.000 € überschreiten,

o. Betrauungsakte gemäß dem EU 
– Recht.

(4) Die Entscheidungen des Verwal-
tungsrates gemäß § 6 (3) Ziffer a, d, 
e, f, h und k bedürfen der Zustim-
mung des Gemeinderates. 

(5) Die Entscheidungen des Ver-
waltungsrates gemäß § 6 (3) Ziffer n 
die einen Betrag von 50.000 € über-
schreiten bedürfen der Zustimmung 
des Gemeinderates.

§ 7
Einberufung und Beschlüsse des 

Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat tritt auf 
schriftliche oder elektronische Einla-
dung des Vorsitzenden des Verwal-
tungsrats zusammen. Die Einladung 
muss Tagungszeit und -ort sowie die 
Tagesordnung enthalten. Die Ein-
ladung ist den Mitgliedern des Ver-
waltungsrats spätestens eine Woche 
vor der Sitzung zuzustellen. In drin-
genden Fällen kann die Frist bis auf 
24 Stunden abgekürzt werden. Mit 
der Tagesordnung sollen ebenfalls 
die Beschlussvorlagen zugehen.

(2) Der Verwaltungsrat ist mindes-
tens vierteljährlich einzuberufen. 
Er muss außerdem einberufen wer-
den, wenn es mindestens ein Drittel 
der Mitglieder des Verwaltungsrats 
unter Angabe der Beratungsgegen-
stände beantragt.

(3) Die Sitzungen des Verwaltungs-
rats sind, soweit nicht Rücksicht auf 
das Wohl der Allgemeinheit oder 
das berechtigte Interesse Einzel-
ner entgegensteht, öffentlich (§ 76 
b Abs. 2 ThürKO). Sie werden vom 
Vorsitzenden des Verwaltungsrats 
bzw. im Falle seiner Verhinderung 
von seinem Stellvertreter geleitet.
(4) Der Verwaltungsrat ist beschluss-
fähig, wenn sämtliche Mitglieder 
ordnungsgemäß geladen sind und 
die Mehrheit der Mitglieder oder 
deren Stellvertreter anwesend und 
stimmberechtigt ist. Über andere als 
in der Einladung angegebene Be-
ratungsgegenstände darf nur dann 
Beschluss gefasst werden, wenn
a. die Angelegenheit dringlich ist (§ 35 
Abs. 2 Satz 3 ThürKO) und die Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder des 
Verwaltungsrats oder deren Stellver-
treter der Behandlung zustimmt oder
b. sämtliche Mitglieder des Verwal-
tungsrats oder deren Stellvertreter 
anwesend sind und mit der Behand-
lung einverstanden sind.

(5) Wird der Verwaltungsrat zum 
zweiten Mal zur Verhandlung über 
denselben Gegenstand zusammen-
gerufen, so ist er ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Erschienenen be-
schlussfähig. Bei der zweiten Einla-
dung muss auf diese Folge hinge-
wiesen werden.

(6) Beschlüsse des Verwaltungsrats 
über die Beteiligung der KUR an 
anderen Unternehmen bedürfen 
einer Mehrheit von zwei Dritteln al-
ler Mitglieder des Verwaltungsrats. 
Im Übrigen werden die Beschlüsse 
des Verwaltungsrats mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gefasst. Stimmenenthaltungen 
werden nicht gewertet. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden beziehungsweise bei 

dessen Verhinderung die Stimme 
des stellvertretenden Vorsitzenden 
den Ausschlag. Die Abstimmung er-
folgt in offener Abstimmung, sofern 
kein Mitglied des Verwaltungsrates 
geheime Abstimmung beantragt.

(7) In begründeten Ausnahmefällen 
kann ein Beschluss auch im schriftli-
chen Umlaufverfahren herbeigeführt 
werden. Der Beschluss ist gefasst, 
wenn zwei Drittel Mitglieder des 
Verwaltungsrates dem Verfahren 
und die einfache Mehrheit dem Be-
schlussgegenstand zustimmen.

(8) Über die gefassten Beschlüsse 
sowie wesentliche Inhalte der Ver-
handlung ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Die Niederschrift ist vom 
Vorsitzenden des Verwaltungsrates 
sowie    vom Protokollführer zu un-
terzeichnen und dem Verwaltungs-
rat in der nächsten Sitzung zur Ge-
nehmigung vorzulegen.

§ 8
Verpflichtungserklärungen

(1) Verpflichtende Erklärungen der 
KUR bedürfen der Schriftform und 
sind unter Angabe des in § 1 Abs. 2 
bestimmten Unternehmensnamens 
durch den Vorstand handschriftlich 
zu unterzeichnen. 

(2) Die Vorstandsmitglieder unter-
zeichnen ohne Beifügung eines Ver-
tretungszusatzes 

§ 9
Wirtschaftsführung und Rech-

nungswesen

(1) Die KUR ist sparsam und wirt-
schaftlich unter Beachtung des öf-
fentlichen Zwecks zu führen. Die 
Wirtschaftsführung und das Rech-
nungswesen erfolgen nach den Re-
geln der kaufmännischen doppelten 
Buchführung. 

(2) Das innerbetriebliche Controlling 
gewährleistet, dass Abweichungen 
vom Budget und von Zielstellungen 
frühzeitig erkannt und korrigiert wer-
den, sodass negative Effekte für das 
angestrebte Gesamtergebnis ver-
mieden werden.

(3) Die KUR hat vor Beginn des Wirt-
schaftsjahres einen Wirtschaftsplan 
zu erlassen. Dieser besteht aus Wirt-
schaftsplan (Erfolgs- und Vermö-
gensplan), Übersicht Verpflichtungs-
ermächtigungen, Übersicht über 
voraussichtlichen Stand der Schul-
den, Stellenplan, Finanzplan sowie 
Investitionsplan als Anlagen.

(4) Der Vorstand hat den Jahres-
abschluss, den Lagebericht und 
die Erfolgsübersicht innerhalb von 
sechs Monaten nach Ende des 
Wirtschaftsjahres aufzustellen und 
nach Durchführung der Abschluss-
prüfung dem Verwaltungsrat zur 
Feststellung vorzulegen. Der Jah-
resabschluss und der Lagebericht 
sind vom Vorstand unter Angabe 
des Datums zu unterzeichnen. Der 
Jahresabschluss, der Lagebericht, 
die Erfolgsübersicht und der Be-
richt über die Abschlussprüfung 
sind der Gemeinde Bad Tabarz zu-
zuleiten.

(5) Die KUR unterliegt der Rech-
nungsprüfung (§ 76c Abs. 1 Thür-
KO). Die Prüfberichte sind auch der 
Gemeinde Bad Tabarz zuzuleiten.

§ 10
Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr der KUR ist das 
Kalenderjahr.

§ 11
Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachungen von 
Satzungen erfolgen gemäß den Be-
stimmungen zur Veröffentlichung 
von Satzungen in der Hauptsatzung 
der Gemeinde Bad Tabarz.

§ 12
Auflösung

Der Gemeinderat entscheidet über 
die Auflösung der Anstalt. Im Falle 
ihrer Auflösung fällt das Vermögen 
der Anstalt an die Gemeinde Bad Ta-
barz zurück, sofern der Gemeinderat 
nicht etwas anderes entscheidet.

§ 13
Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 01.06.2024 in 
Kraft, gleichzeitig entsteht die kom-
munale Anstalt gem. § 1 dieser Sat-
zung. 

§ 14
Schlussbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnun-
gen in dieser Satzung gelten jeweils 
für alle Geschlechter.

Bad Tabarz, 10.04.2024
gez. Ortmann, Bürgermeister

Bekanntmachung über die 
Feststellung des Jahresab-

schlusses 2022 des Gemeinde-
werkes Tabarz, Eigenbetrieb 

der Gemeinde Bad Tabarz 
für Wasser, Abwasser, Sport 

und Erschließung

1. Der Gemeinderat Bad Tabarz hat 
in seiner Sitzung am 21.03.2024 mit 
Beschluss 399/2024 folgendes be-
schlossen:

1.1 Der vorgelegte und von dem 
Wirtschaftsprüfungsbüro Göken, 
Pollak und Partner Treuhandgesell-
schaft mbH aus Chemnitz geprüfte 
Jahresabschluss für das Wirtschafts-
jahr 2022 wird wie folgt festgestellt:

Bilanzsumme 17.299.575,05 €

Jahresgewinn  93.182,34 €

darauf entfallen auf die Betriebs-
zweige (BZ):

BZ Wasser 8.117,36 €

BZ Abwasser 
Tabarz

93.114,14 €

BZ Sport -5.922,95 €

BZ Erschließung 0,00 €

BZ Friedhofsver-
waltung

-2.126,20 €
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1.2 Die Gewinne für die Betriebs-
zweige Wasser und Abwasser sind 
auf neue Rechnung vorzutragen.

1.3 Für den Verlust des Betriebs-
zweiges Sport in Höhe von 5.922,95 
€ und dem BZ Friedhofsverwaltung 
in Höhe von  2.126,20 € ergibt sich 
eine latente Ausgleichsverpflich-
tung entsprechend § 8 Abs. 2 Thü-
ringer Eigenbetriebsverordnung aus                              
den Haushaltsmitteln der Gemeinde 
Bad Tabarz.

1.4 Dem Werkausschuss wird für das 
Wirtschaftsjahr 2022 Entlastung er-
teilt.

1.5 Der Werkleitung wird für das 
Wirtschaftsjahr 2022 Entlastung er-
teilt.

Abstimmungsergebnis:
15 Ja-Stimmen,

0 Nein-Stimmen,
0 Enthaltungen 

- einstimmig beschlossen -

2. Der Bestätigungsvermerk der 
zum Wirtschaftsprüfer bestellten 
Göken, Pollak und Partner Treu-
handgesellschaft   mbH für den Jah-
resabschluss 2022 lautet:

Wiedergabe des Bestätigungs-
vermerks des unabhängigen Ab-
schlussprüfers

Bestätigungsvermerk des 
unabhängigen Abschlussprüfers

An das Gemeindewerk Tabarz, 
Eigenbetrieb der Gemeinde Bad 
Tabarz für Wasserversorgung und 
Abwasserbehandlung sowie Sport-
anlagen, Bad Tabarz 

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des 
Gemeindewerk Tabarz, Eigenbe-
trieb der Gemeinde Bad Tabarz für 
Wasserversorgung und Abwasser-
behandlung sowie Sportanlagen, 
Bad Tabarz, – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2022 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Janu-
ar bis zum 31. Dezember 2022 so-
wie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht des Gemeindewerk Bad 
Tabarz für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2022 
geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund 
der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte 
Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den ein-
schlägigen deutschen, für Ka-
pitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschrif-
ten i. V. m. den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Finanzla-

ge des Eigenbetriebs zum 31. 
Dezember 2022 sowie seiner 
Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 20212 und

• vermittelt der beigefügte La-
gebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebs. In allen 
wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften und stellt 
die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB er-
klären wir, dass unsere Prüfung zu 
keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts ge-
führt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB i. V. m. den ergänzen-
den landesrechtlichen Vorschriften 
unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften und haben unse-
re sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlang-
ten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt zu dienen.

 
Hinweis auf eine Bestandsgefähr-
dung – Finanzlage des Eigenbe-
triebs

Wir weisen auf die Ausführungen 
der gesetzlichen Vertreter im Lage-
bericht hin. Dort wird unter Punkt 
3.2, 3.3.2, 3.3.3 und 4. ausgeführt, 
dass die Ertragslage bis zum Ge-
schäftsjahr 2020 wesentlich durch 
die Verluste des Betriebszweiges 
Skilift Großer Inselsberg beeinträch-
tigt wurde. Die Verluste wurden seit 
Jahren ohne Verlustausgleich der 
Gemeinde von den anderen Be-
triebszweigen getragen. Die ver-
einbarten Darlehenstilgungen über-
steigen die Nettoabschreibungen. 
Durch die am Abschlussstichtag be-
stehenden Gebührenausgleichsver-
pflichtungen 2019 - 2022 wird die 
Finanzlage künftig zusätzlich belas-
tet. Mit der Herauslösung der Anla-
gen des Betriebszweiges Skilift Gro-
ßer Inselsberg und den vereinbarten 
ratierlichen Ausgleichszahlungen 

der Gemeinde für die in Vorjahren 
entstandenen Jahresverluste wird 
eine Entlastung der wirtschaftlichen 
Lage des Eigenbetriebes erwartet, 
die sich in der Finanzlage erst über 
einen langfristigen Zeitraum einstel-
len wird. 

Wie im Lagebericht dargelegt, deu-
ten diese Gegebenheiten auf das 
Bestehen einer wesentlichen Unsi-
cherheit hin, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit zur wirtschaftlichen 
Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit aufwerfen kann und die ein 
bestandsgefährdendes Risiko im 
Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB 
darstellen.  Die konsequente Umset-
zung der in den Gemeinderatsbe-
schlüssen vom 11. November 2019 
/ 25. November 2020 bzw. 13. Okto-
ber 2021 festgelegten Maßnahmen 
bezüglich der Ausgleichszahlungen 
der Gemeinde, eine Überwachung 
der Finanzierungsstrukturen sowie 
Umlagen der Gemeinde zur Abde-
ckung nicht gebührenfähiger Kos-
ten halten wir zur Herstellung der 
dauerhaften Zahlungsfähigkeit für 
dringend geboten.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht sind 
diesbezüglich nicht modifiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und der für die Überwachung 
Verantwortlichen für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind ver-
antwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden lan-
desrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen – be-
absichtigten oder unbeabsichtigten 
– falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahres-
abschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur 
Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzuge-
ben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Auf-

stellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Eigenbetriebs ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss 
in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig er-
achtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichen-
de geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen 
zu können.

Die für die Überwachung Verant-
wortlichen sind verantwortlich für 
die Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses des Eigenbetriebes 
zur Aufstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob 
der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lage-
bericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs 
vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein ho-
hes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten re-
sultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir 
pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen 
wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht, planen und führen 

Prüfungshandlungen als Re-
aktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis 
von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lage-
berichtes relevanten Vorkeh-
rungen und Maßnahmen, um 
Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme des Eigenbe-
triebs abzugeben.

• beurteilen wir die Angemes-
senheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbar-
keit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen 
über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsa-
me Zweifel an der Fähigkeit d 
des Eigenbetriebs zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unse-
re Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Ge-
gebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass der Eigenbe-
trieb seine Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdar-
stellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses 
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einschließlich der Angaben so-
wie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebs vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des 
Lageberichts mit dem Jahres-
abschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage 
des Unternehmens.

• führen wir Prüfungshandlun-
gen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Ba-
sis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerech-
te Ableitung der zukunftsorien-
tierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden An-
nahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Über-
wachung Verantwortlichen unter an-
derem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellun-
gen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.

Chemnitz, 13. November 2023

GPP Treuhandgesellschaft Ost mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/  

Steuerberatungsgesellschaft

Held, Wirtschaftsprüfer
Dumke, Wirtschaftsprüferin

3. Der Jahresbericht 2022 mit Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
und Anhang sowie der Lagebericht 
werden entsprechend § 25, Abs. 4 
Thüringer Eigenbetriebsverordnung 
an sieben Tagen nach öffentlicher 
Bekanntgabe jeweils dienstags und 
donnerstags während der Dienst-

stunden beim Gemeindewerk Ta-
barz, Theodor-Neubauer-Park 1, 
Zimmer Nr. 14 öffentlich ausgelegt.

Bad Tabarz, den 15.04.2024
gez. Ortmann, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
nach § 80 Abs. 4 der Thüringer 

Kommunalordnung

Mit Beschluss Nr. 401/2024 vom 
13.05.2024 hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Bad Tabarz die ge-
prüfte Jahresrechnung des Haus-
haltsjahres 2017 in öffentlicher Sit-
zung festgestellt.

Mit Beschluss Nr. 402/2024 hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Bad 
Tabarz am 13.05.2024 dem Bürger-
meister (Herrn Ortmann) und den 
Beigeordneten, soweit diese den 
Bürgermeister vertreten haben, für 
das Haushaltsjahr 2017 die Entlas-
tung erteilt.

Die festgestellte Jahresrechnung 
2017 mit ihren Anlagen, dem 
Schlussbericht des Rechnungsprü-
fungsamts sowie die Beschlüsse 
über die Feststellung und Entlas-
tung liegen in der Zeit

vom 03.06.2024 bis
 einschließlich 17.06.2024

während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten in der Gemeindeverwaltung 
Bad Tabarz, Kämmerei (Zimmer 10), 
Theodor-Neubauer-Park 1, 99891 
Bad Tabarz zur Einsichtnahme aus.

Darüber hinaus werden bis zur Fest-
stellung der folgenden Jahresrech-
nung in der Gemeindeverwaltung 
Bad Tabarz, Kämmerei (Zimmer 10), 
Theodor-Neubauer-Park 1, 99891 
Bad Tabarz während der allgemei-
nen Öffnungszeiten die festgestell-
te Jahresrechnung 2017 mit ihren 
Anlagen, dem Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamts sowie die 
Beschlüsse über die Feststellung 
und Entlastung zur Einsichtnahme 
zur Verfügung gehalten.

Bad Tabarz, 21.05.2024
gez. Ortmann, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
nach § 80 Abs. 4 der Thüringer 

Kommunalordnung

Mit Beschluss Nr. 403/2024 vom 
13.05.2024 hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Bad Tabarz die ge-
prüfte Jahresrechnung des Haus-
haltsjahres 2018 in öffentlicher Sit-
zung festgestellt.

Mit Beschluss Nr. 404/2024 hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Bad 
Tabarz am 13.05.2024 dem Bürger-
meister (Herrn Ortmann) und den 
Beigeordneten, soweit diese den 
Bürgermeister vertreten haben, für 
das Haushaltsjahr 2018 die Entlas-
tung erteilt.

Die festgestellte Jahresrechnung 
2018 mit ihren Anlagen, dem 
Schlussbericht des Rechnungsprü-
fungsamts sowie die Beschlüsse 
über die Feststellung und Entlas-
tung liegen in der Zeit

vom 03.06.2024 bis 
einschließlich 17.06.2024

während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten in der Gemeindeverwaltung 
Bad Tabarz, Kämmerei (Zimmer 10), 
Theodor-Neubauer-Park 1, 99891 
Bad Tabarz zur Einsichtnahme aus.

Darüber hinaus werden bis zur Fest-
stellung der folgenden Jahresrech-
nung in der Gemeindeverwaltung 
Bad Tabarz, Kämmerei (Zimmer 10), 
Theodor-Neubauer-Park 1, 99891 
Bad Tabarz während der allgemei-
nen Öffnungszeiten die festgestell-
te Jahresrechnung 2018 mit ihren 
Anlagen, dem Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamts sowie die 
Beschlüsse über die Feststellung 
und Entlastung zur Einsichtnahme 
zur Verfügung gehalten.

Bad Tabarz, 21.05.2024
gez. Ortmann, Bürgermeister

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Hiermit wird die Haushaltssatzung 
2024 der Gemeinde Bad Tabarz be-
kanntgegeben.

1. Durch den Gemeinderat wurde 
am 06.03.2024 mit Beschluss Nr. 
382/2024 die Haushaltssatzung 
2024 beschlossen.

2. Die Satzung wurde der Rechtsauf-
sichtsbehörde am 07.03.2024 mit 
der Bitte um Erteilung der Geneh-
migung gem.        § 57 Abs. 3 Thü-
ringer Kommunalordnung (ThürKO) 
vorgelegt.

3. Mit Schreiben vom 24.05.2024 
hat der Landrat des Landkreises Go-
tha folgenden Bescheid erlassen: 
Der in § 2 der Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2024 festgesetzte 
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen für das Ge-
meindewerk Tabarz, Eigenbetrieb 
der Gemeinde Bad Tabarz, in Höhe 
von 3.320.000,00 € wird rechtsauf-

sichtlich genehmigt. Weitere ge-
nehmigungspflichtige Bestandteile 
enthält die Haushaltssatzung 2024 
nicht.

4. Gemäß § 57 Abs. 3 S. 3 und 4 
ThürKO wird hiermit darauf hinge-
wiesen, dass mit Veröffentlichung 
dieser Haushaltssatzung gleichzeitig 
der Haushaltsplan der Gemeinde 
Bad Tabarz, zwei Wochen öffentlich 
im Rathaus, Theodor-Neubauer-Park 
1, 99891 Bad Tabarz im Zimmer 9, 
während der üblichen Dienststun-
den ausliegt.

Weiterhin besteht bis zur Entlas-
tung und Beschlussfassung über die 
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 
2024 (nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO) 
die Möglichkeit zur Einsichtnahme.

5. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften, die in der 
Thüringer Kommunalordnung ent-
halten oder aufgrund der Thüringer 
Kommunalordnung erlassen worden 
sind, beim Zustandekommen vorste-
hender Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung 
gem. § 21 Abs. 4 ThürKO nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es 
sei denn, die Vorschriften über die 
Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Sat-
zung sind verletzt worden oder der 
Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Gemeinde Bad Ta-
barz vorher gerügt und dabei die 
verletzenden Rechtsvorschriften und 
die Tatsache bezeichnet wurden, die 
den Mangel ergibt.

Haushaltssatzung der 
Gemeinde Bad Tabarz für 
das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der §§ 55 ff der Thüringer 
Kommunalordnung erlässt die Ge-
meinde Bad Tabarz folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haus-
haltsplan für das Jahr 2024 wird 
hiermit festgesetzt; 

Er schließt im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben 
mit 

9.547.390 €

und im Vermögenshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben mit 

8.144.130 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnah-

men sind nicht vorgesehen.

Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnah-
men des Eigenbetriebes Gemein-
dewerk Tabarz sind in Höhe von 
3.320.000 € vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im 
Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
Verpflichtungsermächtigungen im 
Vermögensplan des Eigenbetriebes 
Gemeindewerk Tabarz werden nicht 
festgesetzt.

§ 4
Es gilt die Steuerhebesatzsatzung 
der Gemeinde Bad Tabarz.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkre-
dite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 1.580.000 € festgesetzt.
Der Höchstbetrag der Kassenkre-
dite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Wirtschafts-
plan des Eigenbetriebes Gemein-
dewerk Tabarz wird auf 200.000 € 
festgesetzt.

§ 6
Es gilt der vom Gemeinderat be-
schlossene Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit 
dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Bad Tabarz, 30.05.2024
gez. Ortmann, Bürgermeister

Hinweis gemäß § 21 (4) ThürKO:

Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften, die in der 
Thüringer Kommunalordnung ent-
halten oder aufgrund der Thüringer 
Kommunalordnung erlassen worden 
sind, beim Zustandekommen vor-
stehender Satzungen nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung gem. § 21 (4) ThürKO nicht 
mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, die Vorschriften 
über die Genehmigung, die Ausfer-
tigung, oder die Bekanntmachung 
der Satzung sind verletzt worden 
oder der Form- oder Verfahrens-
mangel ist gegenüber der Gemein-
de Bad Tabarz vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

AMTLICHER BEKANNTMACHUNGSTEIL

Unsere Öffnungszeiten:

Montag:  09:30 - 12:00 Uhr
Dienstag:  09:30 - 12:00 Uhr / 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch:  geschlossen
Donnerstag:  09:30 - 12:00 Uhr / 13:00 - 18:00 Uhr
Freitag:   09:30 - 12:00 Uhr / 13:00 - 16:00 Uhr

Bibliothek Bad Tabarz

Theodor-Neubauer-Park 1
99891 Bad Tabarz
036259/564 64
bibo@bad-tabarz.de

Weitere Infos erhalten Sie in der Kur- & Gemeindebibliothek 
Bad Tabarz, unter Tel: 036259 / 564 64 oder über bibo@tabarz.de

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:

Montag:  geschlossen (bzw. nach Terminvereinbarung)
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr / 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen (bzw. nach Terminvereinbarung)
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr / 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag  geschlossen (bzw. nach Terminvereinbarung)

Theodor-Neubauer-Park 1, 99891 Bad Tabarz, 
036259/564 0, rathaus@bad-tabarz.de


